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Rechtsbegehren:
(act. 1S.2)

"1. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Klager CHF 514'031.55
zuzuglich Zinsen zu 5% auf CHF 554'031.55 von 1. Januar
2016 bis 24. August 2016 und zu 5% auf CHF 514'031.55 seit
25. August 2016 zu bezahlen.

2. Eventuell sei die Beklagte zu verpflichten, dem Klager
CHF 410'000 zuzuglich Zinsen zu 5% seit 1. September 2017
zu bezahlen.

3. Subeventuell sei die Beklagte zu verpflichten, dem Klager
CHF 173'651.55 zuzlglich Zinsen zu 5% auf
- CHF 363'651.55 von 1. Januar 2015 bis 9. Februar 2015,
- CHF 313'651.55 von 10. Februar 2015 bis 20. April 2015,
- CHF 280'651.55 von 21. April 2015 bis 16. Juni 2015,
- CHF 250'651.55 von 17. Juni 2015 bis 31. Dezember 2015,
- CHF 213'651.55 von 1. Januar 2016 bis 24. August 2016,
- CHF 173'651.55 seit 25. August 2016,
zu bezahlen.

4. Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen (zuzlglich MWST) zu
Lasten der Beklagten."

. Sachverhalt und Verfahren

A. Prozessgegenstand

Der Kléager ist eine naturliche Person mit Wohnsitz in C.__ AG. Die Beklagte
ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zurich. Sie bezweckt den Handel, Kauf und
Verkauf von Waren aller Art sowie die Erbringung samtlicher damit verbundenen
Dienstleistungen. Mit der vorliegenden Klage samt Eventual- und Subeventualbe-
gehren verlangt der Klager von der Beklagten die Restschuld aus einem Darle-
hensvertrag aus dem Jahr 2012. Die Beklagte bestreitet die Forderung. Sie macht
geltend, der Klager habe die Darlehensschuld teilweise erlassen. Die Restschuld

sei durch die von der Beklagten geleisteten Zahlungen getilgt.

B. Prozessverlauf

Mit Eingabe vom 22. Januar 2019 (zugleich Datum Poststempel) machte der Kla-
ger die vorliegende Klage mit den eingangs genannten Begehren rechtshangig

(act. 1). Den von ihm hierauf geforderte Kostenvorschuss leistete er fristgerecht



(act. 5; act. 7). Am 5. April 2019 erstattete die Beklagte die Klageantwort (act. 11).
Mit Verfugung vom 29. April 2019 wurde ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet;
zugleich wurde die Beklagte verpflichtet, das Original der Bestatigung vom
16. Februar 2013 einzureichen (act. 15). Mit Eingabe vom 20. Mai 2019 reichte
die Beklagte das Original der Bestatigung vom 16. Februar 2013 zu den Akten
(vgl. act. 18). Die Klagerin replizierte darauf mit Eingabe vom 1. Juli 2019
(act. 23). Die Duplik der Beklagten erging am 4. Oktober 2019 (act. 26). Mit Ein-
gabe vom 8. Oktober 2019 reichte der Klager eine Stellungnahme zu den Duplik-
noven ins Recht (act. 29). Diese wurde der Beklagten am 9. Oktober 2019 zuge-
stellt. Weitere Eingaben erfolgten nicht. Mit Verfugung vom 19. Juni 2020 (act. 31)
wurde den Parteien — unter Hinweis auf den eingetretenen Aktenschluss — Frist
angesetzt zur Erklarung, ob sie auf die Durchfihrung der miandlichen Hauptver-
handlung — vorbehalten der Durchfiihrung eines Beweisverfahrens — verzichteten,
was sowohl der Klager als auch die Beklagte mit Eingaben vom 23. Juni 2020
(act. 33) und vom 1. Juli 2020 (act. 34) taten. Der Prozess erweist sich als nun-
mehr spruchreif (Art. 236 Abs. 1 ZPO).

Il. Prozessuales

A. Prozessvoraussetzungen

Das Gericht tritt auf eine Klage ein, sofern die von Amtes wegen zu prifenden
Prozessvoraussetzungen erfullt sind (Art. 59 f. ZPO). Prozessvoraussetzungen
sind insbesondere die sachliche und ortliche Zustandigkeit des Gerichts (Art. 59
Abs. 2 lit. a und lit. b ZPO). Diese ist gegeben, was unbestritten ist (Art. 10 Abs. 1
lit. b ZPO und Art. 6 Abs. 3 ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG). Die Ubrigen Prozessvo-

raussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass.

B. Restforderung nach Teilklage

1.  Bereits am 22. Marz 2016 erhob der Klager hierorts aus dem gleichen Dar-
lehensverhaltnis eine Teilklage. Er forderte vorerst CHF 40'000.— von der Beklag-
ten. Am 5. April 2018 hiess das Gericht die Teilklage gut (HGer ZH HG160066).



Die gegen das Urteil erhobene Beschwerde wies das Bundesgericht mit Urteil
vom 28. September 2018 ab, soweit es darauf eintrat (BGer 4A_275/2018).

2. Nach der Rechtsprechung und der herrschenden Lehre erwachst grundsatz-
lich nur das Urteilsdispositiv in materielle Rechtskraft. Die Trageweite des Dispo-
sitivs ergibt sich indes vielfach erst aus den Erwagungen (BGE 136 11l 345 E. 2.1.
S. 348). Die materielle Rechtskraft eines Urteils Uber eine Teilklage erstreckt sich
nicht auf noch nicht beurteilte Anspruchsteile (BGE 125 11l 8 E. 3b S. 13; 128 Il
191 E. 4a S. 195; DROESE, Res iudicata ius facit, 2015, S. 334). Daher entfaltet
ein Urteil Gber eine Teilklage auch keine Rechtskraftwirkung beztiglich der Erwa-
gungen und Feststellungen zur Gesamtforderung (BGE 125 11l 8 E. 3b S. 13; 128
[l 191 E. 4a S. 195, je mit Hinw.). Dies gilt stets dann, wenn die Teilklage — wie
im vorliegenden Fall — gutgeheissen wurde (HGer ZH HG160066 vom 5. April
2018; vgl. DROESE, a.a.0., S. 336 f.; BSK ZPO-DORSCHNER, Art. 86 N 14 ff.).

3. Indessen besteht bezuglich der Beurteilung von Rechtsfragen dennoch eine
faktische Bindungswirkung des mit der Restforderung befassten Gerichts, wenn
sich dieses bereits mit dem Teilanspruch befasste (BGer 4A 270/2018 vom
2. November 2018 E. 1.2). Keine derartige Bindung besteht bei der Beurteilung
von Tatfragen — zumindest wenn die Teilklage gutgeheissen wurde. Es obliegt
den Parteien im ordentlichen Verfahren tUber die Restforderung unverandert, dem
Gericht die Tatsachen, auf die sie ihr Begehren stitzen, darzulegen (Verhand-
lungsgrundsatz, Art. 55 ZPO; ZPO-DORSCHNER, Art. 86 N 14 a. E.).

4. Das Urteil vom 5. April 2018, womit die Beklagte verpflichtet wurde dem
Klager CHF 40'000.— zzgl. Zins aus dem streitgegenstandlichen Darlehensver-
haltnis zu bezahlen, ist sowohl formell als auch materiell rechtskraftig (vgl. BGer
4A 275/2018 vom 28. September 2018). Diese Teilforderung darf im vorliegen-
den Verfahren nicht erneut beurteilt werden. Der vorliegend geltend gemachte
Anspruch des Klagers ist aufgrund des Verhandlungsgrundsatzes gemass dem
Sachverhalt zu beurteilen, wie er von den Parteien im vorliegenden Verfahren
vorgetragen wird. Bezuglich die Beantwortung von Rechtsfragen, tUber welche im
Urteil vom 5. April 2018 bzw. 28. September 2018 bereits entschieden wurde, be-

steht eine gewisse Bindungswirkung.



lll. Materielles

A. Vorbemerkung: Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweislast

1. Behauptungs- und Substantiierungslast

1.1. Unter der Verhandlungsmaxime obliegt es den Parteien, die Tatsachen, auf
die sie ihre Begehren stutzen, darzulegen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Welche Tatsa-
chen zu behaupten sind, ergibt sich aus dem Tatbestand der materiellrechtlichen
Anspruchsgrundlage und dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei (BGE 144
1519 E. 5.2.1.1 S. 522 f.; 127 Il 365 E. 2b S. 368). Dabei folgt die Behauptungs-
last der Beweislast (Art. 8 ZGB; BGE 132 Il 186 E. 4). Bestreitet die Gegenpartei
den schlissigen Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten Partei, greift eine
Uber die Behauptungslast hinausgehende Substantiierungslast (BGer 4A_9/2018
vom 31. Oktober 2018 E. 2.2; 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.1). Die Vor-
bringen sind dann nicht nur in den Grundzigen, sondern in Einzeltatsachen zer-
gliedert so umfassend und klar darzulegen, dass darliber Beweis abgenommen
oder der Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 127 1l 365 E. 2b S. 368).
Die Tatsachenbehauptungen und die Bezeichnung der einzelnen Beweismittel
hierzu haben im Rahmen der Parteivortrage, namentlich in der Klage bzw. in der
Klageantwort zu erfolgen (Art. 221 Abs. 1 lit. d ZPO und Art. 222 Abs. 2 ZPO;
BGE 144 11l 519 E. 5.2.1 S. 521).

1.2. Das genugende Behaupten der rechtserheblichen Tatsachen ist eine Oblie-
genheit, eine prozessuale Last. Deren Nichterflllung kann prozessuale Nachteile
fur die betreffende Partei zur Folge haben, indem das Gericht auf das mangelhaf-
te Parteivorbringen abstellt. Ist bereits die Behauptung nicht schlussig, fuhrt dies
zur Abweisung der Klage, selbst wenn sie nicht bestritten wird. Ein schlussiger
Tatsachenvortrag muss die Gegenpartei dagegen bestreiten, andernfalls ist die
Klage gutzuheissen (sofern der geltend gemachte Sachverhalt den Tatbestand er-
fullt). Wird der schliussige Tatsachenvortrag bestritten, vom Klager in der Folge
aber nicht substantiiert, fiUhrt dies ebenfalls zur Abweisung der Klage (MAR-
KUS/HUBER-LEHMANN, Zivilprozessuale Grundsatze der Sachverhaltsermittiung,
ZBJV 154/2018, S. 283 mit Hinweis auf BGer 4A_210/2009 vom 7. April 2010



E. 3.5). Der unsubstantiierte ist dem unbewiesenen Sachverhalt gleichzusetzen
(BGer 5P.210/2005 vom 21. Oktober 2005 E. 4.1). Umgekehrt ist Uber schllssige
und substantiierte Behauptungen, die Uberhaupt nicht, nicht schlissig oder zwar
schllssig, aber unsubstantiiert bestritten werden, kein Beweis zu fuhren (Art. 150
Abs. 1 ZPO e contrario, vgl. MARKUS/HUBER-LEHMANN, a.a.0., S. 284). Pauschal
bestrittene Behauptungen gelten als unbestritten und sind als solche vom Gericht
dem Entscheid als wahr zugrunde zu legen (BGE 141 |ll 433 E. 2.6. S. 437 f;
BGer 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 4.1).

2. Beweislast

2.1. Gegenstand des Beweises sind nach dem Gesagten substantiiert behaupte-
te rechtserhebliche Tatsachen, die substantiiert bestritten wurden (Art. 150 Abs. 1
ZPO; BGE 144 1ll 67 E. 2.1. S. 68 f.). Uber sie wird — die Erflllung weiterer Vo-
raussetzungen vorbehalten (vgl. insb. Art. 152 ZPO) — im Rahmen des Beweis-
verfahrens Beweis abgenommen (Art. 154 ff. ZPO). Wird ein Beweisverfahren
durchgefuhrt, obliegt der Hauptbeweis flr das Vorhandensein einer Tatsache der
Partei, die fur diese Tatsache behauptungs- substantiierungs- und beweisbelastet
ist (vgl. Art. 8 ZGB), unabhangig von ihrer Parteirolle. Die Gegenpartei kann, um
den Hauptbeweis zu erschittern, den Gegenbeweis antreten (vgl. BGE 120 Il 393
E. 4b S. 396 f.). Auf die Abnahme des Gegenbeweismittels kann verzichtet wer-

den, wenn der Hauptbeweis nicht gelingt.

2.2. Liegt ein Darlehensvertrag im Streit, obliegt der Hauptbeweis fur das Zu-
standekommen des Darlehensvertrages sowie fiir die Ubergabe der Darlehensva-
luta bzw. flr das Entstehen der Rickerstattungspflicht (rechtserzeugende Tatsa-
chen) dem Darleiher (Art. 8 ZGB und Art. 312 OR). Entsprechend muss der Dar-
leiher diese Tatsachen im Prozess behaupten und, sofern der Borger sie substan-
tilert bestreitet, ausreichend substantiieren und unter Umstanden beweisen. Die
Behauptungs- und Beweislast fir den Untergang der Forderung zufolge Tilgung
oder Erlass (Erfullung der Ruckerstattungspflicht, rechtsvernichtende Tatsachen)
liegt demgegeniber beim Borger (BGE 110 Il 344, 346; vgl. BSK OR I-LOACKER,
Art. 115 N 23; BSK OR I-MAUREN-BRECHER/SCHARER, Art. 312 N 11b; BSK ZGB |-
LARDELLI/VETTER, Art. 8 N 58). Will der Borger die Erfullung bzw. den Wegfall der



Ruckerstattungspflicht mittels urkundlich verbrieftem Schuldenerlass beweisen, so
muss er auch die Echtheit der entsprechenden Urkunde zu beweisen, sofern be-
grundete Zweifel an deren Echtheit bestehen (Art. 178 ZPO; BSK ZPO-DOLGE,
Art. 178 N 4). Erweist sich die Erlassurkunde als echt (oder ist die Echtheit unbe-
stritten), will sich der Darleiher den Erlass aber nicht entgegenhalten lassen, mit
der Begrundung, er sei bei Unterzeichnung derselben absichtlich getauscht wor-
den, obliegt ihm die Beweislast fur das Vorliegen der Voraussetzungen der ab-
sichtlichen Tauschung (BGer 4A_141/2017 vom 4. September 2017 E. 3.1.3 nicht
publ. in BGE 143 11l 495).

3.  Subsumtion

Gemass dem am 24. Januar 2012 abgeschlossenen Darlehensvertrag ist der
Klager der Darleiher und die Beklagte die Borgerin. Die soeben skizzierte Be-
hauptungs-, Substantiierungs- und Beweislast des Darleihers obliegt demnach

dem Klager, jene der Borgerin der Beklagten.

B. Der Darlehensvertrag

1. Unbestrittener Sachverhalt

D._ ist der Generalbevolimachtigte der Beklagten (act. 1 Rz. 14; act. 11 Rz.
14; act. 3/4). Im Jahr 2008 schlossen die Parteien einen muindlichen Darlehens-
vertrag (act. 1 Rz. 19; act. 11 Rz. 19). Die Darlehensschuld betrug Ende 2011
CHF 900'000.—. Der Klager gewahrte der Beklagten fur diesen offenen Betrag
(CHF 900'000.—) mit schriftichem Vertrag vom 24. Januar 2012 eine neue Lauf-
zeit von vier Jahren (vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2015). Laut Vertrag
gewahrte der Klager der Beklagten ein "nicht zweckbestimmtes Blanko-Darlehen”. Die
Parteien vereinbarten einen halbjahrlich zahlbaren Zins von 4%. p.a. Entgegen
der Formulierung im Vertrag wurde der Darlehensbetrag bereits vor November
2008 an die Beklagte ausbezahlt (act. 1 Rz. 21 ff.; act. 11 S. 6; act. 3/3).



2. Parteibehauptungen

2.1. Der Klager behauptet, das der Beklagten am 24. Januar 2012 gewahrte Dar-
lehen sei kein partiarisches gewesen; von einer Beteiligung des Klagers am Pro-
jekt "...-club" oder an einem anderen Projekt sei nie die Rede gewesen. Die Par-
teien hatten keine Vereinbarung uber die Verwendung des Darlehens getroffen.
Die Investition des Klagers habe alleine in der Gewahrung eines verzinslichen
Darlehens gelegen, das weder zweckgebunden noch erfolgsabhangig gewesen
sei. Der Vertrag vom 24. Januar 2012 bestatige diesen Parteiwillen, wonach der
Klager der Beklagten "ein nicht zweckbestimmtes Blanko-Darlehen" gewahrt habe
(act. 23 Rz. 13). Zu berlcksichtigen seien nur die Zahlungen, die nach dem 24.
Januar 2014 geleistet worden seien. Die Zahlungen zwischen 1. Januar 2008 und
31. November 2011 seien irrelevant, da sie den mundlich abgeschlossenen Dar-

lehensvertrag aus dem Jahr 2008 betreffen wurden (act. 23 Rz. 24).

2.2. Demgegenuber bringt die Beklagte vor, D._ habe dem Klager das Pro-
jekt "...-club" vorgestellt und ihm angeboten, sich daran Uber ein Darlehen zu be-
teiligen (act. 11 Rz. 18). Vor der Darlehensgewahrung hatten im Beisein von
E.  Gesprache Uber die Zweckverwendung stattgefunden (act. 26 Rz. 18).
Der Klager habe der Beklagten darauf ein partiarisches Darlehen gewahrt, nam-
lich mit Beteiligung am Mietobjekt (act. 11 Rz. 3; act. 26 Rz. 5).

3. Rechtliches

Durch den Darlehensvertrag verpflichtet sich der Darleiher zur Ubertragung des
Eigentums an einer Summe Geldes oder an anderen vertretbaren Sachen, der
Borger dagegen zur Rickerstattung von Sachen der namlichen Art in gleicher
Menge und Gute (Art. 312 OR). Hat der Borger den Darleiher fur den Wertge-
brauch erfolgsabhangig zu verguten, namentlich indem er dem Darleiher einen
Teil des Ertrages, den er mit dem vertraglich bestimmten Gebrauch der Darle-
henssumme erwirtschaftet, zukommen lasst, liegt ein partiarisches Darlehen vor
(BSK OR I-MAURENBRECHER/SCHARER, Art. 312 N 37 mit Hinw.). In diesem Fall,
muss der Borger dem Darleiher ermdglichen, die Richtigkeit der Vergutungsbe-
rechnung zu kontrollieren (vgl. BK OR-WEBER, Vorbemerkungen zu Art. 312-318,
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N 39 f.). Eine erfolgsabhangige Verglitung kann anstelle oder neben Zinsen
(Art. 313 OR) vereinbart werden (HUGUENIN, Obligationenrecht, Allgemeiner und
Besonderer Teil, 3. Aufl. 2019, N 3062).

4. Wiurdigung

4.1. Im schriftlichen Vertrag vom 24. Januar 2012 verpflichtete sich der Klager,
die der Beklagten bereits vorgangig ausbezahlte Summe von CHF 900'000.—
wahrend vier Jahre, namlich vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2015, zu
Uberlassen. Die Beklagte war somit spatestens am 31. Dezember 2015 zur Ruck-
erstattung der Darlehenssumme verpflichtet und musste diese bis dahin mit 4%
pro Jahr verzinsen (act. 1 Rz. 20, 22; act. 11 S. 5f.). Es liegt ein Darlehensvertrag
im Sinne von Art. 312 OR vor.

4.2. Die Beklagte macht das Vorliegen eines partiarischen Darlehens, mithin die
Vereinbarung einer erfolgsabhangigen Vergutung, geltend. Die Behauptungen der
Beklagten hinsichtlich der Beteiligung des Klagers am Projekt "...-club" sind je-
doch ausserst vage. Namentlich hat die Beklagte nicht naher ausgefihrt, wie die
Beteiligung ausgestaltet sein sollte und wie die Kontrollrechte ausgelbt werden
sollten. Eine gehdrige Substantiierung hatte die Darlegung dieser Umstande er-
fordert, was der Beklagten bzw. ihrem Generalbevollmachtigten D._ (act.
3/4) als am Vertragsschluss direkt Beteiligte auch moglich gewesen ware. Im
schriftlichen Darlehensvertrag vom 24. Januar 2012 befinden sich keine Hinweise
auf eine erfolgsbedingte Beteiligung; es wurden lediglich Zinsen von 4 % pro Jahr
vereinbart (act. 3/3). Da die Beklagte die Vereinbarung betreffend allfallige er-
folgsabhangige Vergutung im Zusammenhang mit dem Projekt "...-club" nicht hin-
reichend konkret dargetan hat und keine Anhaltspunkte fiir eine solche bestehen,

stellt das Darlehen vom 24. Januar 2012 kein partiarisches Darlehen dar.

4.3. Im erwahnten Darlehensvertrag haben die Parteien sodann Folgendes fest-
gehalten: "Die Darlehenszeit 1auft neu [...] vom 1.1.2012 bis zum 31.12.2015. Darlehens[bertrag:
900.000.- Neunhunderttausendfranken [...] Auszahlung: Wurde schon [...] ausbezahlt, nur wird jetzt der alte
Darlehensvertrag durch diesen neuen Vertrag ersetzt. Mit Unterzeichnung dieses Vertrages bestétigt [der

Klager] [...] [dass er] die Laufzeit um [4] Jahre verlangern will." (act. 3/3). Da die Parteien erklart
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haben, sie wirden den alten durch den neuen Darlehensvertrag ersetzen, und der
Abschluss eines neuen Darlehensvertrages uber den Darlehensbetrag von
CHF 900'000.— unbestritten geblieben ist (act. 1 Rz. 20; act. 11 Rz. 20), ist davon
auszugehen, dass sich die Darlehensschuld am 24. Januar 2012 auf
CHF 900'000.— belief. Folglich kénnen dieser Schuld nur Zahlungen bericksich-

tigt und angerechnet werden, welche nach dem 24. Januar 2012 geleistet wurden.

4.4. Umstritten ist, ob die Beklagte dem Klager aus diesem Darlehensvertrag
noch etwas schuldet. Da die Beklagte behauptet, das Darlehensverhaltnis sei
durch die Bestatigung vom 16. Februar 2013 und durch die Quittung vom 13. No-
vember 2014 jeweils noviert worden (act. 26 Rz. 8), ist zunachst zu prufen, ob die
zeitlich spater erfolgte Quittung gultig ist und ob es zu einer Reduktion der Darle-
hensschuld auf CHF 200'000.— gekommen ist.

C. Quittung vom 13. November 2014

1.  Unbestrittener Sachverhalt

D. , der Generalbevollmachtigte der Beklagten, und der Klager kennen bei-

de Rechtsanwalt E. . E. hatte den Klager Uber Jahre hinweg rechtlich

beraten, wodurch er das Vertrauen des Klagers gewann (act. 1 Rz. 15 f.; act. 11
Rz. 15 f.). Am 13. November 2014 trafen sich der Klager und D._  bei
E.  in dessen Kanzlei. Thema des Gesprachs war das Darlehen (act. 1
Rz. 46 f.; act. 11 Rz. 46 f.). Anlasslich dieses Treffens unterzeichnete der Klager
die streitgegenstandliche Quittung. Die Quittung hat folgenden Inhalt: "Der Unter-
zeichnende, Herr A._____, bestatigt hiermit, von der B.____ AG aus Darlehensriickzahlung die Restzah-
lung von Fr. 200'000.-- (in Worten zweihunderttausend Franken) per Saldo alles Anspriiche zu akzeptieren.
Vorbehalten bleibt eine weitere anteilsmassige Zahlung gemass separater Absprache entsprechend dem
Prozessausgang im Verfahren B._____ gegen F._____am Mietgericht Zirich" (act. 1 Rz. 52, 56; act.
11 Rz. 52 f.; act. 3/19). Am 27. Oktober 2015 focht der Klager die Quittung vom
13. November 2014 infolge Willensmangel an (act. 1 Rz. 60; act. 11 Rz. 61).
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2. Parteibehauptungen

2.1. Klager

2.1.1. Der Klager macht geltend, der Schuldenerlass vom 13. November 2014 sei
mit Willensmangeln behaftet und daher unwirksam. Nach der Sachdarstellung des
Klagers habe D.__ ihm anlasslich des Gesprachs vom 13. November 2014 ei-
ne Aufstellung vorgelegt, nach welcher die Beklagte ihm lediglich noch
Fr. 206'500.— geschuldet hatte (act. 1 Rz. 47, vgl. act. 3/15). Der Klager habe in-
des erkannt, dass diese Aufstellung von der fir den damaligen Zeitpunkt falschen
Darlehenssumme von Fr. 900'000.— per 1. Januar 2008 ausgegangen sei, sowie,
dass falschlicherweise Zinszahlungen als Kapitalrickzahlung eingerechnet wor-
den seien (act. 1 Rz. 48). Hierauf hatten D._ und E.__ den Klager aufge-
fordert, der Beklagten einen Schuldenerlass zu gewahren und eine Restschuld
von CHF 200'000.— zu anerkennen. Daneben wirde er eine Zahlung von bis zu
CHF 450'000.- erhalten, je nachdem wie hoch der Prozessgewinn der Beklagten
im Prozess gegen ihren Mieter F._ vor dem Bezirksgericht Zirich ausfalle
(act. 1 Rz. 49). Er, der Klager, habe damals weder F. _ gekannt noch eine
Restzahlung und die Chance auf eine weitere Zahlung von bis zu CHF 450'000.—
akzeptiert. Er habe die volle Begleichung der noch offenen Darlehensschuld ver-
langt (act. 1 Rz. 50).

2.1.2. Hierauf hatten D._ und E.___ ihn unter Druck gesetzt. Sie hatten
ihm falsche Tatsachen vorgespiegelt und wahrheitswidrig ausgefuhrt, dass die
Beklagte wegen verlustreicher Geschafte in finanziellen Schwierigkeiten sei, und
dass nur ein Schuldenerlass des Klagers kénne den Konkurs der Beklagten ab-
wenden kénne (act. 1 Rz. 51). Sodann hatten D.  und E.__ dem Klager
die streitgegenstandliche Quittung vorgelegt und ihn vor die Wahl gestellt, diese
zu unterschreiben oder aber aufgrund des drohenden Konkurses der Beklagten

sein gesamtes Geld zu verlieren (act. 1 Rz. 52 f.).

21.3.Da E._____ eine Vertrauensperson gewesen sei, habe er den Ausflhrun-
genvonD. ~ undE. _ geglaubt. Er sei durch die Wahl, entweder auf Uber
eine halbe Million Franken zuzlglich Zinsen seiner Forderung zu verzichten, daftr
CHF 200'000.— sofort und eventuell spater bis zu CHF 450'000.— zu erhalten, o-



-13-

der aber im Konkurs der Beklagten sein ganzes Geld zu verlieren, unter existen-
ziellen Druck geraten. Da das der Beklagten zur Verfugung gestellte Darlehen
seine gesamte Altersvorsorge dargestellt habe, sei die Unterzeichnung der Quit-
tung das kleinere Ubel gewesen, weshalb er sich dem Druck von E. _ und
D.  gebeugt habe (act. 1 Rz. 55 f.).

2.2. Beklagte

2.2.1. Die Beklagte ist der Auffassung, der Schuldenerlass vom 13. November sei
rechtsgultig und nicht wegen Willensmangeln anfechtbar. Nach Darstellung der
Beklagten habe E. |, nachdem der Klager sich unaufhérlich bei D._ und
E.  betreffend die Ruckzahlungen erkundigt habe, die Parteien im November
2014 zu einem klarenden Gesprach in seine Kanzlei eingeladen. Die Parteien hat-
ten nochmals Grundsatzliches betreffend das Darlehen besprochen. D._  ha-
be dem Klager aufgezeigt, dass die Beklagte seit Auszahlung des Darlehensbe-
trages CHF 599'000.— (davon CHF 320'000.— unter dem Titel Kapitalrickzahlun-
gen und CHF 279'000.— unter dem Titel Zinsen) gemass folgender Aufstellung an
den Klager bezahlt habe (act. 11 S. 7, Rz. 46 f.):

Datum Saldo Darlehen | Belegtext Zins Darlehen
01.01.08 900'000.00 | Darlehen

06.05.08 1 -10'000.00 | Zins 22.1.-22.5.2008 -10'000.00

03.09.08 2 -10'000.00 | Zins -10'000.00

22.09.08 -10'000.00 | Zins (Roller gekauft) -10'000.00

28.07.09 3 -15'000.00 | Zins -15'000.00

15.09.09 4 -30'000.00 | Riickzahlung -30'000.00
11.12.09 5 -15'000.00 | Zins -15'000.00

12.12.09 6 -15'000.00 | Zins -15'000.00

30.01.10 7 -15'000.00 | Zins -15'000.00

10.06.10 8 -15'000.00 | Zins -15'000.00

10.06.10 9 -20'000.00 -20'000.00

12.11.10 10 -35'000.00 | Riickzahlung -35'000.00
20.12.10 11 -35'000.00 | Riickzahlung -35'000.00
211210 12 -16'500.00 | Zins 2010 -16'500.00

21.12.10 13 -28'000.00 | Zins 2010 -28'000.00

28.07.11 14 -18'000.00 | Zins -18'000.00

28.07.11 15 -37'500.00 | Zins -37'500.00

21.12.11 16 -18'000.00 | Zins -18'000.00

06.05.12 17 -40'000.00 | Riickzahlung -40'000.00
04.07.12 18 -18'000.00 | Zins LW 2012 -18'000.00

01.10.12 19 -15'000.00 | Riickzahlung -15'000.00
01.11.12 20 -35'000.00 | Riickzahlung -35'000.00
29.12.12 21 -18'000.00 | Zins 2. H1 2012 -18'000.00

20.03.13 22 -50'000.00 | Riickzahlung -50'000.00
31.12.13 23 -50'000.00 | Riickzahlung -50'000.00
13.01.14 24 -30'000.00 | Riickzahlung -30'000.00
Total 301'000.00 279'000.00 320'000.00
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Sie behauptet weiter, die von ihr vorfinanzierten Auslagen im Zusammenhang mit
der Liegenschaftin G.___ von CHF 127'664.90 seien einzurechnen. Damit be-
trage der Darlehenssaldo per November 2014 CHF 173.335.10 (CHF 900'000.—
[Darlehenssumme] ./. CHF 599'000.— [Zahlungen] ./. CHF 127'664.90 [Auslagen
G._____ 1. Die Abrechnung flhre unter Berucksichtigung der Reduktion vom
16. Februar 2013 zu keiner anderen Betrachtung: Nach Festsetzung des Saldos
auf CHF 555'000.— seien Zahlungen Uber CHF 167'500.— erfolgt (CHF 50'000.—
am 20. Marz 2013, CHF 37'500.— am 1. April 2013, CHF 30'000.— am 13. Januar
2014 und CHF 50'000.— am 2. Juli 2014). Abzuglich der Auslagen G.
(CHF 127'664.90) und der Zahlung vom 31. Dezember 2013 (CHF 50'000.-) be-
trage der Saldo CHF 204'835.10. Die Behauptung, der Klager sei Uber den Saldo

getauscht worden, entbehre sich daher jeder Grundlage (act. 11 S. 7 ff.).

2.2.2. Der Klager habe die Vereinbarung vom 13. November 2014 aus wirtschaft-
lichen Uberlegungen gewiinscht, da sie, die Beklagte, aufgrund des Ausfalls
F._ das Darlehen und die Zinsen nicht habe zurickzahlen kdénnen (act. 11
Rz. 5 f.). Um dem Klager zu ermdglichen, einen weiteren Teil der Darlehenssum-
me vorab zu erhalten, habe sie sich bereit erklart, bei einer Reduktion der Darle-
hensschuld auf CHF 200'000.— innert kurzer Zeit substantielle Ruckzahlungen zu

machen. Zugleich sei dem Klager eine unbestimmte Beteiligung am Prozessaus-

gang F. schriftlich zugesagt worden. E. habe den Klager umfassend
Uber den Stand dieses Prozesses der Beklagten gegen F. vor dem Mietge-
richt Zurich unterrichtet. Hierauf hatten der Klager und D. E. die

Grundzuge einer Vereinbarung vorgegeben. Wahrend das Sekretariat die Verein-
barung vorbereitet habe, hatten die Anwesenden weiter Uber den Fall F.__
und die daraus resultierenden Konsequenzen flr die Beklagte gesprochen. Es sei
dargelegt worden, dass die Beklagte bei Ausfall der Forderung F._ {ber kei-
ne Mittel mehr verfuge und das Darlehen nicht zurlickzahlen konne. Dem Klager
seien die Folgen von llliquiditdt bekannt gewesen (act. 11 Rz. 49-51). Nachdem
sich der Klager die Aufstellung der von der Beklagten vorfinanzierten Kosten und
Auslagen sowie das Angebot durch den Kopf habe gehen lassen, habe er die
Quittung unterzeichnet (act. 11 S. 10). Damit habe der Klager auf die Verzinsung
des Darlehens vom 16. Februar 2013 bis 13. November 2014 verzichtet, nicht
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aber auf Substanz. Im Gegenzug habe er sich eine Beteiligung am Prozesserlos
F.__ ausgehandelt (act. 11 S. 10, Rz. 55). Unter den gegebenen Umstanden
sei es dem Klager lieber gewesen, CHF 200'000.— sowie eventuell einen Bonus
aus dem Prozess zu erhalten (act. 11 S. 10, Rz. 52). Dass der Mietausfall
F._ die Beklagte belastet habe, liege auf der Hand. Weder D._  noch
E._ hatten den Klager unter Druck gesetzt; sie hatten dem Klager auch keine
falschen Tatsachen vorgespiegelt (act. 11 S. 10). Der Klager habe die Quittung
frei von Willensmangeln unterzeichnet (act. 11 Rz. 53). Die Geltendmachung des
Willensmangels knapp vor Ablauf eines Jahres mache diesen zudem unglaub-
wurdig, da der Klager seit dem 13. November 2014 Uber die detaillierte Abrech-
nung (act. 3/15) verflugt habe (act. 11 S. 14).

3. Rechtliches

3.1. Ist ein Vertragsschliessender durch absichtliche Tauschung seitens des an-
deren zu dem Vertragsschlusse verleitet worden, so ist der Vertrag fur ihn auch
dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war (Art. 28
Abs. 1 OR). Der Tatbestand der absichtlichen Tauschung setzt also einerseits (1)
ein tauschendes Verhalten des Tauschenden mit (2) Tauschungsabsicht voraus.
Andererseits ist erforderlich, dass (3) der Getauschte einem Irrtum unterliegt und
(4) dass der durch die Tauschung hervorgerufene Irrtum kausal fir den Abschluss
des Vertrages war. Am Tauschungserfolg gebricht es, wenn der Getauschte den
Vertrag auch ohne die Tauschung geschlossen hatte (BGer 4A_141/2017 vom
4. September 2017 E. 3.1. mit Hinw., nicht publ. in BGE 143 Ill 495; HUGUENIN,
a.a.0., N 535 ff.; VISCHER/GALLI, BGer 4A_141/2017: Opfermitverantwortung bei
der zivilrechtlichen absichtlichen Tauschung, AJP 11/2017, S. 1393, 1396).

3.2. Ein (aktives) tduschendes Verhalten besteht in einer Vorspiegelung falscher
Tatsachen bzw. dem Aufstellen von falschen Behauptungen. Gegenstand der
Tauschung sind Tatsachen, d.h. objektiv feststellbare Zustande oder Ereignisse
tatsachlicher oder rechtlicher Natur. Mit Nachweis der Tauschungshandlung wird
der kausale Einfluss der Handlung auf den Vertragsschluss vermutet. Tau-
schungsabsicht bedeutet, dass der Tauschende weiss, dass er beim Vertrags-

gegner einen Irrtum hervorruft oder unterhalt, und dass er diesen so zum Ver-
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tragsabschluss verleiten will. Eventualvorsatz gentigt. Geht es um Tauschung
durch das Behaupten einer unwahren Tatsache, bedeutet Eventualvorsatz, dass
der Tauschende entweder weiss, dass seine Information falsch ist und dabei in
Kauf nimmt, dass sein Vertragspartner dadurch in die Irre geleitet wird, oder dass
er zwar nicht sicher weiss, dass es sich um eine Falschinformation handelt, je-
doch damit rechnet, dass sie falsch sein konnte und auch damit den Irrtum der
Gegenpartei in Kauf nimmt (BGer 4A_141/2017 vom 4. September 2017 E. 3.1.).

4. Wiurdigung

4.1. Die gegenuber Glaubigern einer Gesellschaft aufgestellte Behauptung, die
Gesellschaft sei konkursreif und die Unterdeckung konne einzig durch einen
Schuldenerlass des Glaubigers beseitigt werden bzw. nur dadurch liesse sich die
Konkurseroffnung abwenden, stellt ein tduschendes Verhalten dar, wenn diese
Behauptung nicht der Wahrheit entspricht. Der Klager behauptet, D._ und
E.  hatten ihm wahrheitswidrig erklart, die Beklagte sei wegen verlustreicher
Geschafte in finanzielle Schwierigkeiten geraten; nur ein Schuldenerlass kénne
den Konkurs der Beklagten noch abwenden. Ihm sei die Konkursreife der Beklag-
ten wahrheitswidrig vorgegaukelt worden (act. 1 Rz. 51). Zu dieser Behauptung
offeriert der Klager ein (einzuholendes) Gutachten zur finanziellen Situation der
Beklagten per 13. November 2014 (act. 1 S. 18). Damit macht der Klager implizit
geltend, die Beklagte sei entweder am 13. November 2014 nicht konkursreif ge-
wesen, sowie D._ ~ und E.__ hatten gewusst, dass der Beklagten kein
Konkurs gedroht hat, selbst wenn der Klager in den Schuldenerlass nicht einge-
willigt hatte, oder dass selbst bei Konkursreife der Beklagten der Schuldenerlass

nicht die einzige Madglichkeit gewesen ware, um den Konkurs abzuwenden.

4.2. Die Beklagte behauptete zwar, der Mietzinsausfall habe sie finanziell be-
lastet und sie habe sich in finanziellen Schwierigkeiten befunden. Sie rdumte zu-
dem explizit ein, dem Klager dargelegt zu haben, dass die Beklagte bei Ausfall
der Forderung F.__ Uber keine Mittel mehr verfige und das Darlehen nicht
mehr zurlickzahlen kénne (vgl. act. 11 S. 10, Rz. 51). Dass diese Ausserungen
gegenuber dem Klager wahrheitswidrig waren und dass D._ ~ und E.__

gewusst haben, dass der Beklagten auch ohne Reduktionsgewahrung kein Kon-
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kurs drohte, hat die Beklagte indessen nicht explizit bestritten. Insbesondere hat
die Beklagte auch nicht geltend gemacht, dass ihre damalige Erklarung gegen-
uber dem Klager, ihr Konkurs konne allein durch einen Schulderlass des Klagers
abgewendet werden, den Tatsachen entsprochen habe. Die Behauptung von
D. und E.____, die Beklagte stehe vor dem Konkurs, der nur durch eine
Reduktion des Darlehens auf CHF 200'000.— abgewendet werden konne, war

damit falsch und somit tduschend.

4.3. Selbst wenn die Beklagte die Behauptung des Klagers, ihr habe der Konkurs
am 13. November 2014 nicht gedroht, bestritten hatte, wirde dies zu keinem an-
deren Ergebnis fuhren: Das Nichtvorliegen der Konkursreife stellt eine negative
Tatsache dar. FUr den Beweis einer negativen Tatsache aus der Einflusssphare
der Gegenpartei ist deren Mitwirkung zu erwarten (Josi in: Alexander/Eichel/Ro-
driguez [Hrsg.], Der handelsgerichtliche Prozess, 2019, S. 73 f.). Da die Konkurs-
reife eine Tatsache aus der Einflusssphare der Beklagten ist, ware deren Mitwir-
kung zu erwarten gewesen. Uber die Frage der Konkursreife wéare daher erst
dann Beweis abzunehmen, wenn die Beklagte ihre Konkursreife substantiiert dar-
gelegt und hierzu den Gegenbeweis offeriert hatte (vgl. BGE 119 Il 305). Dies hat
die Beklagte jedoch unterlassen. Die pauschale Behauptung, die Beklagte sei
durch den Mietausfall F.___ finanziell belastet gewesen, erflllt die Substantiie-
rungserfordernisse nicht. Auch die Behauptung, ein Ausfall der Forderung
F._ wdurde zur llliquiditat der Beklagten flhren, ist zu unprazise. Das Wider-
legen der Konkursreife hatte der konkreten Darlegung der damaligen finanziellen
Lage der Beklagten bedurft, welche etwa durch Einreichung der Buchhaltung hat-
te untermauert werden konnen. Da die Beklagte dies versaumt hat, ware ohnehin
auf das Vorbringen des Klagers abzustellen, dass die Beklagte am 14. November

2013 nicht konkursreif war.

4.4. Die Behauptung der Beklagten, der Saldo des Darlehens habe sich per No-
vember 2014 tatsachlich auf CHF 127'664.90 bzw. 204'835.10 belaufen, weshalb
eine Tauschung uber den Saldo gar nicht vorliegen kdnne, ist nicht stichhaltig. Die
tauschende Handlungvon D._ und E.__ bestand nicht in der Vorlage ei-

nes falschen Saldos, was der Klager ja selbst erkannt haben will (act. 1 Rz. 48,
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50). Tauschend war die Behauptung, Uber die Beklagte wirde der Konkurs eroff-

net, wenn der Klager seine Darlehensforderung nicht reduzierte.

45. IndemD. ~ und E.__ dem Klager wahrheitswidrig darlegten, die Be-
klagte wirde vor dem Konkurs stehen, der sich nur durch einen teilweisen Forde-
rungsverzicht des Klagers abwenden liesse, stellte sich der Klager einen falschen
Sachverhalt vor, namlich dass sich die Beklagte in einem desolaten finanziellen
Zustand befand. Mithin rief die Tauschung der Beklagten einen Irrtum beim Klager
hervor. Dass und wie der Klager trotz der Aussagenvon D._ ~ und E._
hatte erkennen missen, dass die Beklagte nicht konkursreif war, hat die Beklagte
nicht konkret dargetan. Sie behauptet nicht, dem Klager seien die Buchhaltungs-
unterlagen oder andere Zahlen zur aktuellen finanziellen Situation der Beklagten
bekannt gewesen, oder dass der Klager zumindest Zugang dazu gehabt habe.
Damit war es dem Klager nicht moglich, den Wahrheitsgehalt der Aussagen be-
zuglich des bevorstehenden Konkurses zu Uberprufen. Zudem war E._ flr
den Klager anwaltlich tatig gewesen, wodurch er in einem besonderen Vertrau-
ensverhaltnis zum Klager stand. Dadurch bestand fur den Klager erst recht keine
Veranlassung, die Aussagenvon D.. ~ und E._ zu hinterfragen und/oder

zu Uberprufen.

46. Da D._ und E.__ wussten, dass Uber die Beklagte der Konkurs
nicht eréffnet wirde, selbst wenn der Klager die Quittung nicht unterzeichnen
wurde, ihm aber dennoch vorspiegelten, dass der Konkurs der Beklagten drohte,
nahmen sie zumindest in Kauf, dass der Klager einem Irrtum Uber die finanzielle
Situation der Beklagten unterliegen und ihn dieser Irrtum veranlassen wurde, die
Quittung zu unterzeichnen. Die Tauschung des Klagers durch die Beklagte —
handelnd durch ihren Generalbevollmachtigten D._ — erfolgte damit absicht-
lich im Sinne von Art. 28 OR.

4.7. Zu prufen ist im Weiteren, ob der Hinweis auf den drohenden Konkurs der
Beklagten den Klager dazu verleitete, die Quittung vom 13. November 2014 zu
unterschreiben, weil er davon ausging, sonst die noch offene Darlehensrestanz zu
verlieren. Liegt — wie im vorliegenden Fall — eine Tauschungshandlung vor, ist der

Kausalzusammenhang zu vermuten. Der Beklagten steht indessen der Gegen-
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beweis offen, dass der Klager den Vertrag auch ohne die Tauschung abgeschlos-
sen hatte. Die Beklagte behauptet aber nicht, dass der Klager die Quittung am
13. November 2014 auch unterzeichnet hatte, wenn D._ und E.__ nicht
wahrheitswidrig den bevorstehenden Konkurs der Beklagten erwahnt und dadurch
den Irrtum des Klagers Uber die finanzielle Lage der Beklagten hervorgerufen hat-
ten. Die Beklagte bestreitet auch nicht, dass der Klager die Quittung unterzeich-
nete, um einen grosseren Schaden — den Totalverlust infolge Konkurses — abzu-
wenden (act. 1 Rz. 55 f.; act. 11 Rz. 55). Da bei Insolvenzen die Forderungen der
Glaubiger meist zu einem grossen Teil ungedeckt bleiben, ist der Entschluss des
Klagers zur Unterzeichnung der vorgelegten Quittung nachvollziehbar. Damit er-
weist sich die Tauschungshandlung kausal fur die Einwilligung Klagers, die Quit-

tung vom 13. November 2014 zu unterschreiben.

4.8. Demgemass ist erwiesen, dass D._ und E.___ den Klager willentlich
getduscht und dadurch zur Unterzeichnung der "Quittung" vom 13. November
2014 veranlasst haben. Damit ist die Quittung vom 13. November 2014 fur ihn
nicht verbindlich, weshalb sie keine rechtswirksame Reduktion der Darlehens-
schuld auf CHF 200'000.— bewirkte. Der Umstand, dass der Klager die Quittung
erst kurz vor Ablauf der gesetzlich vorgesehenen Jahresfrist anfocht, vermag an
dieser Rechtslage nicht zu andern (vgl. Art. 31 Abs. 1 OR). Eine Anfechtung in-
nerhalb der Anfechtungsfrist kann nicht als missbrauchlich qualifiziert werden,
selbst wenn sie gegen Ende der Anfechtungsfrist erfolgte, auch wenn der Klager

bereits seit einiger Zeit Uber eine Abrechnung verfugte.

4.9. Da die Quittung vom 13. November 2014 unwirksam ist, erubrigt es sich zu
prufen, ob das Darlehensverhaltnis durch Unterzeichnung desselben noviert wor-
den ware (vgl. act. 26 Rz. 8). Hingegen ist zu untersuchen, ob allenfalls die Besta-
tigung vom 16. Februar 2013 Rechtswirkungen entfaltet, und welche von der Be-

klagten geleisteten Zahlungen anzurechnen sind.
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D. Bestiatigung vom 16. Februar 2013

1.  Unbestrittener Sachverhalt

1.1. Am 20. Marz 2013 unterschrieb der Klager auf Verlangen von D._ eine
Quittung (act. 3/13c), worin er bestatigte, CHF 50'000.— in bar erhalten zu haben.
Nach Aushandigung der Quittung an D._ Ubergab dieser dem Klager nur
CHF 34'000.— und erklarte, die Beklagte verrechne die restlichen CHF 16'000.—
mit den Schreinerkosten, die sie flr eine Ankleide in der vom Klager bewohnten
Liegenschaft in G.___ bezahlt habe (act. 1 Rz. 39 f.; act. 23 Rz. 35; act. 11 S.
8, Rz. 66).

1.2. Nachdem die Beklagte keine weiteren Zahlungen geleistet und keine Aus-
kinfte zum Ausgang des Verfahrens gegen F.  erteilt hatte, liess sich der
Klager rechtlich beraten (act. 1 Rz. 58 f.; act. 11 Rz. 58 f.). Die Vertreter des Kla-
gers kontaktieren darauf H.__ | Verwaltungsratin der Beklagten, und konfron-
tierten sie mit der offenen Darlehensschuld. H._ antwortete mit Email vom
20. Oktober 2015, stellte Abklarungen in Aussicht und Ubermittelte zugleich eine
Bestatigung vom 16. Februar 2013 (act. 1 Rz. 63 f.; act. 11 Rz. 63 f.) mit folgen-
dem Inhalt: "Der unterzeichnete Darlehensgeber A._____, ... [Adresse] bestatigt: Infolge Nichtbezahlung
der Mietzinse der Mieterschaft von der B.__ AG in Zirich bezw. durch den Schuldner: F.____inl.__
[Ort)/ J.___ Wellness - bereits zu sein das geschuldete Kapital im Darlehensvertrag vom 1.11.08 sowie
24.01.12 auf den Betrag von 555.000.- per 11. Februar 2013 zu reduzieren. Indem alle geleisteten Bezah-
lungen seit Darlehensbeginn bis heute an die Restschuld von heute angerechnet werden. Die restliche Dar-
lehensschuld wird von der B.____ AG akzeptiert und jahrlich mit 4% verzinst. Die Restschuld ist per
31.12.2014 an Herm A._____ zu bezahlen" (act. 1 Rz. 64 ff.; act. 11 Rz. 64 ff.; act. 3/20 =
act. 18).

2. Parteibehauptungen

2.1. Der Klager behauptet, die Bestatigung vom 16. Februar 2013 sei eine Fal-
schung; er habe diese nie unterzeichnet. Dass die Bestatigung erst im Nachhinein
von der Beklagten fabriziert worden sei, ergebe sich aus der Zinszahlung vom
20. Marz 2013: Die ausbezahlten CHF 34'000.— wirden dem Zins fur das Jahr
2013 auf die damals effektiv offene Darlehensvaluta von CHF 850'000.— entspre-
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chen. Zudem berucksichtige die dem Klager am 13. November 2014 vorgelegte
Abrechnung die Reduktion vom 16. Februar 2013 nicht. Ware diese Abrechnung
korrekt, wirde sich daraus per 16. Februar 2013 eine offene Darlehensschuld von
CHF 431'000.— ergeben; eine Festsetzung der Darlehensschuld auf
CHF 555'000.— ergabe keinen Sinn. Schliesslich hatte die Reduktion dem Klager
keine Vorteile gebracht; es sei kein vernunftiger Grund ersichtlich, weshalb er die-

se hatte unterzeichnen sollen (act. 1 Rz. 64-69).

2.2. Die Beklagte macht geltend, die Parteien hatten am 16. Februar 2013 die
Reduktion des Darlehensbetrages auf CHF 555'000.— vereinbart, indem alle Zah-
lungen seit Darlehensbeginn an die Restschuld angerechnet worden seien. Hin-
tergrund sei gewesen, dass der Mieter F.__ im Objekt ...-club die Miete nicht
bezahlt habe (act. 26 Rz. 2). Die Vereinbarung vom 16. Februar 2013 habe der
Klager aus wirtschaftlichen Uberlegungen gewlinscht (act. 26 Rz. 5). Die Bestati-
gung habe der Klager unterschrieben. Sie sei nicht gefalscht (act. 11 Rz. 64 f.).
Die Reduktion auf CHF 555'000.— sei im November 2014 kein Thema mehr ge-
wesen, da der Klager am Prozesserldos hatte beteiligt werden sollen, und zwar

nicht auf Basis eines reduzierten Darlehensbetrags (act. 11 Rz. 67).

3. Rechtliches

Die Partei, die sich auf eine Urkunde beruft, hat deren Echtheit zu beweisen, so-
fern die Echtheit von der anderen Partei bestritten wird; die Bestreitung muss aus-
reichend begrundet werden (Art. 178 ZPO). Echt ist eine Urkunde im Sinne von
Art. 178 ZPO, wenn sie von derjenigen Person stammt, die als Urheber erkennbar
ist (BGE 143 Ill 453 E. 3. S. 455 ff.). Die Bestreitung ist ausreichend, wenn die
Unechtheit der Urkunde glaubhaft gemacht ist bzw. wenn aufgrund konkreter Um-
stande beim Gericht ernsthafte Zweifel an der Echtheit der Urkunde hervorgeru-
fen werden. Eine pauschale Bestreitung reicht nicht aus (BGE 132 Il 140
E.4.1.2. S. 143 f., die prov. Rechtsoffnung betreffend, BGer 4A_380/2016 vom
1. November 2016 E. 3.2.2.).
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4. Wiurdigung
4.1. Als Unterzeichner der Bestatigung vom 16. Februar 2013 ist der Klager auf-

gefuhrt (act. 3/20). Der Klager muss sich diesen Schuldenerlass aber nur entge-
genhalten lassen (vgl. Art. 115 OR), wenn er der tatsachliche Urheber ist. Der
Schuldenerlass bzw. der Wegfall der Ruckerstattungspflicht (vgl. Art. 312 OR) ge-
stutzt auf die Bestatigung ist durch die Beklagte zu behaupten und zu beweisen.
Lassen die Vorbringen des Klagers ernsthafte Zweifel an der Echtheit der Bestati-
gung vom 16. Februar 2013 aufkommen, obliegt es der Beklagten, den Echtheits-
beweis zu erbringen (Art. 178 ZPO).

4.2. Zwar trifft es zu, dass die Barzahlung durch die Beklagte an den Klager am
20. Marz 2013 der Hohe von CHF 34'000.— bei einer Valuta von CHF 850'000.—
rechnerisch einem Jahreszins von 4% entsprach. Ob es sich tatsachlich um eine
Zinszahlung war, kann hier offen gelassen werden. Vielmehr ist namlich von Be-
deutung, dass die eigene Abrechnung der Beklagten vom 13. November 2014 die
angebliche Reduktion auf CHF 555'000.— vom 16. Februar 2013 nicht erwahnt
(vgl. act. 3/15). Die Beklagte erklart zwar, die Reduktion auf CHF 555'000.— vom
Februar 2013 sei im November 2014 "kein Thema mehr gewesen" (act. 11
Rz. 67). Schlussige Ausfuhrungen daruber, weshalb die Reduktion "kein Thema"
mehr gewesen sein soll, macht die Beklagte nicht, obwohl hierzu Anlass bestan-
den hatte. Damit besteht ein konkreter Anhaltspunkt dafir, dass die Bestatigung

vom 16. Februar 2013 am 13. November 2014 nicht existierte.

4.3. Die Nichtberucksichtigung der Bestatigung vom 16. Februar 2013 in der
Aufstellung vom 13. November 2014 steht zudem im Widerspruch zur Behaup-
tung der Beklagten, die Bestatigung habe das Darlehensverhaltnis noviert (act. 26
Rz. 8, 25). Lage eine Novation vor, waren in spateren Abrechnungen die zeitlich
vor der Novation liegenden Zahlungen gar nicht berlcksichtigt worden. In ihrer
Aufstellung vom November 2014 berucksichtigte die Beklagte aber alle Zahlungen
seit dem 1. Januar 2008, trotz der angeblichen Novation im Februar 2013 (vgl.
act. 11 S. 7 ff.,, Rz. 47 und act. 3/15). Damit bestehen weitere Zweifel an der
Echtheit der Bestatigung vom 16. Februar 2013.
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4.4. Gemass der Beklagten liegt die Reduktion des Darlehensbetrages auf
CHF 555'000.— in der Anrechnung aller Zahlungen "seit Darlehensbeginn" be-
grundet (act. 11 Rz. 3; act. 26 Rz. 2). Unklar ist, welcher Zeitpunkt die Beklagte
als "Darlehensbeginn" erachtet. Die Bestatigung vom 16. Februar 2013 gibt keine
nahere Auskunft; in jener ist die Rede vom "Darlehensvertrag vom 1.11.08 sowie
24.01.12" (act. 3/20). Die Ausfuhrungen der Beklagten in der Klageantwort (act. 11
S. 7) deuten darauf hin, dass sie den 1. Januar 2008 als massgebenden Zeitpunkt
erachtete (Laufzeitbeginn des ersten, mindlich gewahrten Darlehens). Die Lauf-
zeit des strittigen Darlehens begann aber am 1. Januar 2012 (act. 3/3). Auf wel-
ches Datum abgestellt wird, ist letztlich nicht entscheidend. Die Behauptung, der
reduzierte Darlehensbetrag von CHF 555'000.— sei das Resultat der Anrechnung
aller seit Darlehensbeginn geleisteter Zahlungen, ohnehin keine Stitze findet.
Weshalb der Darlehensbetrag auf CHF 555'000.— hatte reduziert werden sollen,
zeigt die Beklagte damit nicht schlussig auf. Mangels einer schlussigen Erklarung

bestehen weitere Zweifel an der Echtheit der Bestatigung vom 13. Februar 2013.

4.4.1. Ware der 1. Januar 2008 der massgebliche Darlehensbeginn gewesen, wa-
ren nach Auffassung der Beklagten alle Zahlungen vom 1. Januar 2008 bis zum
16. Februar 2013 als Kapitalrickzahlungen zu bertcksichtigen. Die Beklagte leis-
tete in diesem Zeitraum gemass eigener Aufstellung CHF 469'000.— an Zinsen
und Kapitalriickzahlungen (act. 11 S. 7). Belief sich die Kapitalschuld, wie von der
Beklagten behauptet, am 1. Januar 2008 tatsachlich auf CHF 900'000.— (act. 11
S. 7), wurde die Differenz CHF 431'000.— (CHF 900'000.— ./. CHF 469'000.—) und
nicht CHF 555'000.— betragen. Bei einem Saldo von CHF 431'000.— ware die
Neufestsetzung der Darlehensschuld auf CHF 555'000.— zudem keine Reduktion,
sondern vielmehr eine Erhdhung. Weshalb die Beklagte das Darlehen hatte erho-

hen sollen, ist nicht ersichtlich, und wurde von der Beklagten auch nicht erlautert.

4.4.2. Warde vom 1. Januar 2012 als Zeitpunkt fur den Darlehensbeginn ausge-
gangen, ergabe sich folgende Rechnung: Die Beklagte leistete gemass eigener
Aufstellung vom 1. Januar 2012 bis zum 16. Februar 2013 CHF 86'000.— an Zin-
sen und Kapitalriickzahlungen (act. 11 S. 7). Nachdem sich die Kapitalschuld ge-
mass Vertrag vom 24. Januar 2012 per 1. Januar 2012 CHF 900'000.— belief
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(act. 3/3), wirde die Differenz am 16. Februar 2013 CHF 814'000.—
(CHF 900'000.- ./. CHF 86'000.—) und nicht CHF 555'000.— betragen. Hatte der
Saldo CHF 814'000.— betragen, wurde die Neufestsetzung der Darlehensschuld
auf CHF 555'000.— zudem bedeuten, dass der Klager mit Unterzeichnung der Be-
statigung auf CHF 259'000.— verzichtet hatte (CHF 814'000.— ./. CHF 555'000.-).

4.5. Die Beklagte erlautert die Umstande, die zur Bestatigung vom 16. Februar
2013 gefuhrt haben sollen, nicht schlussig. Sie erklart nicht, weshalb der Klager
aufgrund des Umstandes, dass F._ seine Miete nicht bezahlte, knapp 13
Monate nach Vertragsschluss auf die damals vereinbarten Zinsen bzw. auf Kapi-
tal im Umfang von CHF 259'000.— hatte verzichten sollen. Unklar ist insbesonde-
re, welche "wirtschaftlichen Uberlegungen" des Klagers zu einem solchen Ent-
schluss hatten fuhren sollen. Erlauterungen dazu hatten sich umso mehr aufge-
drangt, als die Bestatigung (act. 3/20) keine Gegenleistung fur den Verzicht vor-

sah. Damit ergeben sich weitere Zweifel an der Echtheit der Bestatigung.

4.6. Die Beklagte hat auch die naheren Umstande im Zusammenhang mit dem
Abschluss der Bestatigung vom 16. Februar 2013 nicht hinreichend dargelegt.
Insbesondere hat sie nicht ausgeflhrt, wo und in wessen Gegenwart der Klager
die Bestatigung unterzeichnet haben soll. Aufgrund des luckenhaften und un-
stimmigen Tatsachenvortrags der Beklagten bestehen erhebliche Zweifel an der
Echtheit der Bestatigung. Da sich die Beklagte auf die Echtheit der Bestatigung
beruft (act. 11 Rz. 64 f.), obliegt es ihr auch, diese zu beweisen (Art. 178 ZPO).
Die Beklagte offeriert zur Frage der Echtheit aber keine Beweismittel. Daher kann
sie diesen Beweis nicht fuhren, weshalb die Bestatigung vom 16. Februar 2013
mangels Echtheitsbeweis als unecht gilt. Es muss davon ausgegangen werden,
dass der Klager die Bestatigung nicht unterschrieben hat, womit sie keine

Rechtswirkung zu seinen Lasten entfalten kann.

4.7. Da die Bestatigung vom 16. Februar 2013 unbeachtlich ist, erubrigen sich
Ausfuhrungen zur Behauptung der Beklagten, das Darlehensverhaltnis sei durch
Unterzeichnung derselben noviert worden (vgl. act. 26 Rz. 8). Demzufolge bleibt
der Darlehensbetrag von CHF 900'000.— gemass Vertrag vom 24. Januar 2012

massgebend.
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E. Anrechenbare Zahlungen der Beklagten

1.  Unbestrittener Sachverhalt

1.1. Zwischen dem 24. Januar 2012 und 31. Dezember 2015 leisteten die Be-
klagte sowie die K. AGund E.___je fur die Beklagte diverse Zahlungen
(act. 1 Rz. 26; act. 11 Rz. 26). Unbestritten sind Kapitalrickzahlungen uber CHF
330'500.— (CHF 293'000.— durch Bezahlung [CHF 15'000.— am 1. Oktober 2012,
CHF 35'000.— am 1. November 2012, CHF 30'000.— am 13. Januar 2014,
CHF 50'000.— am 2. Juli 2014, CHF 50'000.— am 5. Dezember 2014,
CHF 50'000.— am 9. Februar 2015, CHF 33'000.— am 20. April 2015 und
CHF 30'000.— am 16. Juni 2015] und CHF 37'500.— durch Verrechnung per
1. April 2013; act. 1 Rz. 27-37, 58; act. 11 S. 7 ff., Rz. 58). Unstrittig sind Zinszah-
lungen von CHF 36'000.— (je CHF 18'000.— am 4. Juli 2012 und am 19. Dezember
2012; act. 1 Rz. 38 f.; act. 11 S. 7), sowie weitere Zahlungen der Beklagten im
Umfang von insgesamt CHF 77'000.— (CHF 37'000.— wahrend dem Erstprozess
und CHF 40'000.— nach Gutheissung der Teilklage; act. 1 Rz. 44; act. 11 Rz. 58).

1.2. Am 20. Marz 2013 unterschrieb der Klager wie erwahnt auf Verlangen von
D.____ eine Quittung Gber CHF 50'000.—. Nach Ubergabe der Quittung tibergab
D.  dem Klager ein Couvert, welches aber nicht die quittierten CHF 50'000.—
, sondern nur CHF 34'000.— enthielt, mit der Erklarung, die Beklagte, sie verrech-
ne die fehlenden CHF 16'000.— mit Schreinerkosten, die sie fur eine Ankleide in
der vom Klager bewohnten Liegenschaft in G.__ bezahlt habe (act. 1 Rz. 39
f.; act. 23 Rz. 35; act. 11 S. 8, Rz. 66).

2. Zahlung vom 20. Marz 2013

2.1. Der Klager behauptet, bei den Ubergebenen CHF 34'000.— handle es sich
um eine Zinszahlung; er habe gleichentags schriftlich festgehalten, dass er das
Geld fir Zinsen erhalten habe (act. 1 Rz. 39; act. 23 Rz. 34). CHF 34'000.— hatten
exakt einem Jahreszins auf die damalige Darlehensvaluta von CHF 850'000.—
entsprochen. Die fehlenden CHF 16'000.— seien im Zusammenhang mit dem Dar-
lehen dagegen nicht zu berucksichtigen. Er sei mit D.__ Ubereingekommen,

dass D. die Schreinerkosten personlich Ubernehme (act. 1 Rz. 40).
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2.2. Die Beklagte bestreitet das Vorliegen einer Vereinbarung zwischen den Par-
teien hinsichtlich der Ubernahme der Schreinerkosten durch D._ . Sie habe
die Rechnung des Schreiners (CHF 16'000.-) fur den Klager bzw. den von ihm er-
teilten Auftrag bezahlt, womit der Klager sich den gesamten Betrag von
CHF 50'000.— anrechnen lassen musse (act. 11 S. 8). Die Beklagte behauptet
zudem sinngemass, die Zahlung sei eine Kapitalrickzahlung, da die Quittung auf

"Ruckzahlung" laute (vgl. act. 11 S. 7).

2.3. Der Klager anerkannte die Verrechnung mit den von der Beklagten fur ihn
bezahlten Schreinerkosten (act. 1 Rz. 39). Mit der Abgabe der Verrechnungser-
klarung hat D.___ fur die Beklagte ein unwiderrufliches Gestaltungsrecht aus-
geubt. Damit ist die Forderung der Beklagten gegenluber dem Klager betreffend
Ruckerstattung der Schreinerkosten in der Hohe von CHF 16'000.— erloschen. Im
gleichen Umfang erlosch auch die Forderung des Klagers gegenliber der Beklag-
ten aus dem Darlehensvertrag (vgl. BGer 4A_285/2011 vom 1. September 2011
E. 3.2). Eine nachtragliche Vereinbarung zwischen den Parteien Uber dieselbe,
untergegangene Forderung der Beklagten war damit nicht mehr moglich. Selbst
wenn eine Vereinbarung maoglich gewesen ware, hatte der Klager eine solche
nicht genugend dargetan: Der Klager macht keine substantiierten Ausfuhrungen
dazu, wann, wo, in welcher Form und mit welchem genauen Inhalt er eine Verein-
barung mit D.__ abgeschlossen haben will. Der Umstand, dass D.__ die
Kosten Uubernehmen wirde, weil er das Haus ohnehin habe verkaufen wollen (vgl.
act 1 Rz. 40), stellt hochstens einen Grund fur eine solche Vereinbarung dar,
vermag aber ihren Abschluss und Inhalt nicht darzulegen. Eine Vereinbarung zwi-
schen dem Klager und D.__ personlich vermdchte die Rechtsbeziehung zwi-
schen den Parteien aber ohnehin nicht zu tangieren. Damit hat der Klager weder
einen tatsachlichen noch einen normativen Konsens dargetan. Der Klager muss
sich daher die vollen CHF 50'000.— anrechnen lassen, welche er der Beklagten
am 20. Marz 2013 quittiert hat (act. 3/13c).

2.4. Offen ist, ob diese CHF 50'000.— als Zins- oder Kapitalriickzahlung zu be-
rucksichtigen sind. Die Quittung vom 20. Marz 2013 halt folgendes fest: "50'000.-
sfr in Bar erhalten zu haben bestatigt: A. [Unterschrift]" (act. 3/13c und act. 12/22). Die
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Behauptung der Beklagten, der Belegtext der Quittung laute auf Rickzahlung,
trifft nicht zu. Die Quittung enthalt keine Angabe dazu, ob es sich bei dieser Zah-
lung um eine Zins- oder um eine Kapitalrickzahlung handeln soll. Auf der vom
Klager eingereichten Urkunde befinden sich neben der fotokopierten Quittung
zwar die handschriftlichen Vermerke "(Zins 2013)" und "./. 16000.- Abzug L. ... [Ad-
resse] Auszahlung, 34000.-" (act. 3/13c). Der Klager hat aber nicht behauptet, die Be-

klagte habe damit der Anrechnung als Zinszahlung zugestimmt.

2.5. Liegt keine anderslautende Vereinbarung vor, ist eine Teilzahlung insoweit
auf das Kapital anzurechnen, als der Schuldner nicht mit Zinsen im Rickstand ist
(Art. 85 Abs. 1 OR). Eine abweichende Vereinbarung macht der Klager nicht gel-
tend. Damit ist die Zahlung auf das Kapital anzurechnen, soweit die Beklagte
nicht mit Zinsen im Rickstand war. Im Jahr 2012 bezahlte die Beklagte
CHF 36'000.— fur Zinsen, die Zinslast betrug aber, wie aufzuzeigen sein wird, nur
CHF 35'718.95. Damit verfugte die Beklagte am 20. Marz 2013 uber ein Zinsgut-
haben von CHF 281.05 (CHF 36'000.— ./. CHF 35'718.95). Mangels ausstehender
Zinsen — die Zinsen flir das 1. Halbjahr 2013 wurden erst per 30. Juni 2013 fallig
(vgl. act. 3/3) — ist die Zahlung von CHF 50'000.— auf das Kapital anzurechnen.

2.6. Die Ubrigen Vorbringen des Klagers verfangen nicht. Es ist zwar zutreffend,
dass die Darlehensvaluta am 20. Marz 2013 CHF 850'000.— betrug und die aus-
bezahlten CHF 34'000.— einem Jahreszins von 4% auf diese Valuta entsprechen.
Dieser Umstand allein macht aber aus der Barzahlung noch keine Zinszahlung.
Der ubergebene Betrag von CHF 34'000.— ergibt sich ohnehin aus einer Verrech-
nung mit dem quittierten Betrag von CHF 50'000.—, was gegen eine Zinszahlung
spricht. Schliesslich ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Beklagte die Zinsen fur
das Jahr 2013 bereits am 20. Marz 2013 bezahlen sollte, obschon diese erst am
30. Juni 2013 und am 31. Dezember 2013 fallig geworden waren (vgl. act. 3/3).
Hatten die Parteien dies gewollt, ware zu erwarten gewesen, dass sie dies auf der
Quittung vermerkt hatten, selbst wenn die Quittung vor Ubergabe des Bargelds
ausgestellt wurde. Der Klager hatte in der Erwartung, er werde CHF 50'000.— er-
halten, bereits vor Ubergabe des Bargelds auf der Quittung vermerken kénnen,
dass er von den erwarteten CHF 50'000.— CHF 34'000.— als Zinszahlung entge-
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gennehmen will. Jedenfalls hatte er spatestens nach Erhalt des Geldes auf seiner
Quittung selbst (und nicht bloss neben einer Kopie derselben) vermerken mus-
sen, dass er die erhaltenen CHF 34'000.— an die Zinsen anrechne (Art. 86 Abs. 2
OR analog). Dies tat der Klager nicht. Eine Anrechnung der am 20. Marz 2013 bar

Ubergebenen CHF 34'000.— an die Zinsen fallt damit ausser Betracht.

3. Zahlung vom 31. Dezember 2013

3.1. Die Beklagte behauptet unter Hinweis auf eine Quittung tuber CHF 50'000.—
(act. 12/23), der Klager musse sich per 31. Dezember 2013 eine Zahlung im quit-
tierten Umfang anrechnen lassen (vgl. act. 11 S. 7, 9).

3.2. Der Klager wendet ein, die von der Beklagten als Beweis offerierte Quittung
sei undatiert und betreffe keine Zahlung per 31. Dezember 2013, sondern eine
Gegenforderung der Beklagten Uber CHF 37'500.— per 1. April 2013 flr verrech-
nete Mietschulden des Klagers gegenuber der Beklagten (act. 1 Rz. 29).

3.3. Es ist zutreffend, dass die von der Beklagten als Beweis offerierte Quittung
undatiert ist (act. 3/12c = act. 12/23). Mangels Datumsangabe taugt die Quittung
daher nicht dazu, eine Zahlung am 31. Dezember 2013 zu beweisen. Die Beklag-
te macht keine weiteren substantiierten Ausfuhrungen dazu, weshalb per 31. De-
zember 2013 eine Zahlung von CHF 50'000.— berucksichtigt werden sollte und zu
den entsprechenden Umsténden. Dass die Quittung gar keine Zahlung Uber
CHF 50'000.—, sondern die unbestrittene und bereits verrechnete Forderung der
Beklagten fur Mietschulden des Klagers in der Hohe von fur CHF 37'500.- betrifft,
hat die Beklagte zudem nicht explizit bestritten. Nebst den verrechneten und be-
reits berlcksichtigten Mietkosten muss sich der Klager daher keine zusatzliche

Zahlung von CHF 50'000.— per 31. Dezember 2013 anrechnen lassen.

4.  Anrechnung der Kosten Haus G.

4.1. Die Beklagte behauptet, sie habe dem Klager eine Zusammenstellung aller
Kosten im Zusammenhang mit der Liegenschaft in G.__ unterbreitet, die sie
vorfinanziert habe. Diese Kosten wirden CHF 127'664.90 betragen. Davon habe
sie CHF 80'000.— dem Klager in bar und ohne Quittung ubergeben (CHF 10'000.—



-29.-

am 26. Juni 2013, CHF 5'000.— am 5. Juli 2013, CHF 15'000.— am 8. August 2013
und CHF 50'000.— am 31. Marz 2014). Diese Barzahlungen habe der Klager we-
der anlasslich der Besprechung vom 13. November 2014 noch danach bestritten.
CHF 47'664.90 wurden Leistungen Dritter betreffen, die sie flr den Klager bezahlt
habe. Die Beklagte behauptet sinngemass, der Klager musse sich diese Auslagen

an seine Forderung aus dem Darlehensvertrag anrechnen lassen (act. 11 S. 8 f.).

4.2. Der Klager bestreitet die Gegenforderung "G.____ ", namentlich die Barzah-
lungen. Er habe die ihm am 13. November 2014 vorgelegte Abrechnung nicht ak-
zeptiert (act. 1 Rz. 48). Er erklart aber gleichzeitig, er halte an Rz. 39 f. der Klage
fest, wo er ausfuhrte, dass er Forderungen der Beklagten von CHF 47'664.90 mit
eigenen Forderungen gegenuber der Beklagten von CHF 19'616.45 verrechnet
habe und die Restforderung der Beklagten von CHF 28'048.45 bei der offenen
Zinsforderung in Abzug gebracht habe (act. 23 Rz. 36).

4.3. Gemass der Zusammenstellung der Beklagten besteht ihre Gegenforderung
aus 16 Positionen. Jeder Position ist ein Datum, ein Betrag und eine Bezeichnung
zugeordnet (act. 11 S. 8 f.). Vier Positionen Uber total CHF 80'000.— sind mit "Bar
gegeben (kein Beleg)" bezeichnet; 12 Positionen Uber total CHF 47'664.90 be-
zeichnen Leistungen Dritter (vgl. act. 11 S. 8 f.). Da der Klager seinerseits erklart,
die Beklagte verfuge Uber eine Gegenforderung von just CHF 47'664.90 (act. 1
Rz. 39), ist davon auszugehen, dass es sich dabei um jenen Teil der Gegenforde-
rung "G.__ " der Beklagten handelt, der die Leistungen Dritter betrifft. Die Ge-
genforderung "G.___ " gilt damit im Umfang von CHF 47'664.90 als unbestritten.
Die Behauptung des Klagers, hiervon seien CHF 28'048.45 per 8. November
2014 an die Zinsen anzurechnen (act. 1 Rz. 39), hat die Beklagte nicht bestritten

(vgl. act. 11 S. 6 ff.), weshalb die Anrechnung entsprechend zu erfolgen hat.

4.4. Nach Abzug von CHF 28'048.45 verbleiben CHF 19'616.45 (CHF 47'664.90
. CHF 28'048.45). Der Klager behauptet, die Gegenforderung "G.___ " sei in
diesem Umfang (CHF 19'616.45) durch eigene Forderungen verrechnungsweise
getilgt worden (act. 1 Rz. 39). Indem die Beklagte aber sinngemass behauptet,
der Klager habe sich die vollen CHF 127'664.90 anrechnen zu lassen, bestreitet

sie durch ihre Sachdarstellung die Tilgung durch Verrechnung. Die Bestreitung
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der Beklagten flhrt dazu, dass der Klager seine pauschale Behauptung der Ver-
rechnung naher substantiieren musste. Hierzu musste er namentlich aufzeigen,
aufgrund welcher Umstande er Uber eine "eigene Forderung" in der behaupteten
Hohe (CHF 19'616.45) gegen die Beklagte verfugt. Dies tut der Klager nicht (vgl.
act. 1 Rz. 39; act. 23 Rz. 36 ff.). Eine Verrechnung entfallt damit und der Klager
hat sich auch die verbleibenden CHF 19'616.45 anrechnen zu lassen.

4.5. Nachdem der Betrag von CHF 28'048.45 per 8. November 2014 anzurech-
nen ist, gilt dies auch flr den verbleibenden Betrag von CHF 19'616.45, welcher
Teil derselben Forderung ist. Die Parteien machen keine Angaben dazu, ob die
Anrechnung an die Zinsen oder an das Kapital erfolgen soll. Demgemass ist wie-
derum nach Art. 85 Abs. 1 OR vorzugehen. Am 8. November 2014 waren, wie
aufzeigen sein wird, Zinsbetreffnisse Uber CHF 45'598.15 offen (vgl. die nachfol-
gende Aufstellung). Nach Abzug der unbestrittenen CHF 28'048.45 beliefen sich
die noch offenen Zinsen auf CHF 17'549.70 (CHF 45'598.15 ./. CHF 28'048.45).
Diese offenen Zinsen sind zuerst zu tilgen. Die Differenz (CHF 2'066.75) ist der
Kapitalschuld in Abzug zu bringen (CHF 19'646.45 ./. CHF 17'549.70).

4.6. Die strittigen Barubergaben von insgesamt CHF 80'000.— sind dagegen nicht
zu berucksichtigen. Die Beklagte hat die naheren Umstande der angeblichen Bar-
Ubergaben nicht hinreichend dargelegt. Die Beklagte macht namentlich keine pra-
zisen Ausfuhrungen dazu, wo sie dem Klager die jeweiligen Barbetrage Uberge-
ben haben will und was sie dazu veranlassen sollte, diese Ubergaben ohne Quit-
tung zu tatigen, zumal die Ubrigen Zahlungen gegen Ausstellung einer Quittung
erfolgten. Selbst wenn der Klager diese Barauszahlungen weder am 13. Novem-
ber 2014 noch danach nicht bestritten hatte, vermochte dieses blosse Nichtbe-
streiten der Abrechnung keine Anerkennung derselben darzustellen (Art. 6 OR).
Umstande, aufgrund derer das anhaltende Nichtbestreiten als konkludente Aner-
kennung zu werten waren, macht die Beklagte nicht geltend. Die Gegenforderung
"G.___ " ist daher nur im unbestrittenen Umfang (CHF 47'664.90) zu berUck-
sichtigen (CHF 2'066.75 als Kapitalrickzahlung per 8. November 2014 und
CHF 28'048.45 sowie CHF 17'549.70 als Zinszahlungen).
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F. Abrechnungsiibersicht

1. Kapitalschuld per 31. Dezember 2015

Somit sind nebst den anerkannten Kapitalriickzahlungen von CHF 330'500.— zwei
weitere Kapitalrickzahlungen zu berucksichtigen: CHF 50'000.— per 20. Marz
2013 und CHF 2'066.75 per 8. November 2014. Nachdem die Beklagte wahrend
der Laufzeit des Darlehens Kapitalriickzahlungen Uber CHF 382'566.75 geleistet
hat, ergibt sich die Darlehensvaluta per 31. Dezember 2015 von CHF 517'433.25:

Datum Kapitalriickzahlung (in CHF) Saldo (in CHF)
01.01.12 900'000.00
01.10.12 15'000.00 885'000.00
01.11.12 35'000.00 850'000.00
20.03.12 50'000.00 800'000.00
01.04.13 37'500.00 762'500.00
13.01.14 30'000.00 732'500.00
02.07.14 50'000.00 682'500.00
08.11.14 2'066.75 680'433.25
05.12.14 50'000.00 630'433.25
09.02.15 50'000.00 580'433.25
20.04.15 33'000.00 547'433.25
16.07.15 30'000.00 517'433.25
Total (31.12.15) 382'566.75 517'433.25

2. Offene Zinsen per 31. Dezember 2015

2.1. Im Darlehensvertrag vom 24. Januar 2012 vereinbarten die Parteien wah-
rend der Laufzeit des Darlehens einen halbjahrlich zahlbaren Zins von 4 % (act. 1
Rz. 22; act. 11 S. 6; vgl. act. 3/3). Der Klager errechnet damit eine Zinsforderung
von CHF 119'5680.— (vgl. act. 1 Rz. 38). Die Beklagte behauptet dagegen sinnge-

mass, sie schulde keine Zinsen (act. 11 S. 6 ff.).

2.2. Die Zinsrechnung des Klagers ist unrichtig, da er die Zahlung bzw. Anrech-
nung von CHF 50'000.— vom 20. Marz 2013 und die anteilige Anrechnung der
Gegenforderung "G.__ " (CHF 2'066.75) nicht als Kapitalrickzahlungen be-
rucksichtigt hat. Unter Berlcksichtigung dieser Zahlungen betragt der vertraglich
geschuldete Zins insgesamt CHF 117'178.90 (vgl. die nachfolgende Aufstellung,
wo der Zins auf die jeweils aktuelle Darlehensvaluta ausgewiesen wird, ebenso
wie der halbjahrlich zahlbare und damit fallige Zinssaldo [fett] unter Berucksichti-

gung der geleisteten Zinszahlungen). Daran hat die Beklagte insgesamt CHF



-32-

81'598.15 bezahlt (CHF 36'000.— [unbestrittene Zinszahlungen] + CHF 45'598.15
[Anrechnung aus der Gegenforderung "G.__ |
Dezember 2015 betragen demnach CHF 35'680.75 (CHF 117'178.90.— ./. CHF
81'598.15):

"]). Die offenen Zinsen per 31.

Datum | Periode Zinstage | Darlehensvaluta | Verédnderung (CHF) | Saldo (CHF)
01.01.12-30.06.12 182 900'000.00 +17'950.70

30.06.12 17'950.70
04.07.12 -18'000.00
19.12.12 -18'000.00
01.07.12-01.10.12 93 900'000.00 +9'172.60
02.10.12-01.11.12 31 885'000.00 +3'006.60
02.11.12-31.12.12 60 850'000.00 +5'589.05

31.12.12 -281.05
01.01.13-20.03.13 79 850'000.00 +7'358.90
21.03.13-01.04.13 12 800'000.00 +1'052.05
02.04.13-30.06.13 90 762'500.00 +7'520.55

30.06.13 15'650.45
01.07.13-31.12.13 184 762'500.00 +15'375.35

31.12.13 31'025.80
01.01.14-13.01.14 13 762'500.00 +1'086.30
14.01.14-30.06.14 168 732'500.00 +13'486.05

30.06.14 45'598.15
08.11.14 -45'598.15
01.07.14-02.07.14 2 732'500.00 +160.55
03.07.14-08.11.14 129 682'500.00 +9'648.50
09.11.14-05.12.14 27 680'433.25 +2'013.35
06.12.14-31.12.14 26 630'433.25 +1'796.30

31.12.14 13'618.70
01.01.15-09.02.15 40 630'433.25 +2'763.55
10.02.15-20.04.15 70 580'433.25 +4'452.65
21.04.15-30.06.15 71 547'433.25 +4'259.50

30.06.15 25'094.40
01.07.15-16.07.15 16 547'433.25 +959.90
17.07.15-31.12.15 168 517'433.25 +9'526.45

31.12.15 35'580.75
Total +117'178.90

-81'598.15 35'580.75

3. Zahlungen und Verzugszinsen nach dem 31. Dezember 2015

3.1. Der Klager behauptet, die Beklagte sei seit Ablauf des 31. Dezember 2015
im Verzug. Ausserdem habe er die Beklagte vor Falligkeit gemahnt. Er verlange
aber keinen Verzugszins fur CHF 37'000.— (vom 1. Januar 2016 bis 24. August
2016) und fir CHF 40'000.— (seit 25. August 2016; act. 1 Rz. 76 f.).

3.2. Da das Darlehen unbestritten ein befristetes war, kam die Beklagte mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2015 ohne weiteres in Verzug (Art. 102 Abs. 2 OR). Gleich
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verhalt es sich mit den Zinsen, da diese halbjahrlich per 30. Juni und 31. Dezem-
ber zahlbar waren. In Nachachtung der Dispositionsmaxime ist dem Klager der
Verzugszins fur den vertraglichen Zins, soweit dieser schon vor dem 31. Dezem-

ber 2015 fallig wurde, aber dennoch erst ab dem 1. Januar 2016 zuzusprechen.

3.3. Die Gesamtforderung betrug am 31. Dezember 2015 CHF 553'014.—
(CHF 517'433.25 [Kapitalschuld] + CHF 35'580.75 [Zinsen]). Nach Abzug der spa-
teren Zahlungen (CHF 77'000.—, davon CHF 40'000.— nach Gutheissung der Teil-
klage) betragt die offene Gesamtforderung des Klagers heute CHF 476'014.—. Die
Beklagte ist deshalb zu verpflichten, Verzugszinsen zu 5% auf 516'014.—
(CHF 476'014.— + CHF 40'000.—) vom 1. Januar 2016 bis am 24. August 2016
und zu 5% auf CHF 476'014.— seit 25. August 2016 zu leisten (Art. 104 Abs. 1
OR, Art. 58 Abs. 1 OR).

G. Zusammenfassung und Fazit

1.  Zusammenfassung

1.1. Die Parteien schlossen am 24. Januar 2012 einen schriftlichen Darlehens-
vertrag ab. Der Klager verpflichtete sich, der Beklagten die zuvor ausbezahlten
CHF 900'000.— vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2015 zu einem halb-

jahrlich zahlbaren Zins von 4% pro Jahr zu Uberlassen

1.2. Die vom Klager am 13. November 2014 unterzeichnete Quittung erfolgte
aufgrund einer absichtlichen Tauschung durch die Beklagte, weshalb die darin
enthaltene Reduktion der Kapitalschuld auf CHF 200'000.— unwirksam ist.

1.3. Sodann konnte die Beklagte nicht nachweisen, dass eine angebliche Besta-
tigung des Klagers vom 16. Februar 2014, worin er die damals offene Darlehens-
schuld auf CHF 555'000.— haben soll, tatsachlich von ihm und an diesem Datum
unterzeichnet worden war. Die Urkunde gilt daher als unecht, weshalb sie keine

Rechtswirkungen zu Lasten des Klagers entfalten kann.

1.4. Hinsichtlich der drei strittigen Zahlungen hat sich ergeben, dass die Zahlung

vom 20. Marz 2013 ganzlich an die Kapitalschuld anzurechnen ist. Dem Klager ist
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namentlich der Nachweis nicht gelungen, dass er mit der Beklagten eine Verein-
barung abgeschlossen hatte, wodurch die verrechnungsweise geleisteten
CHF 16'000.— nicht zu berucksichtigen waren. Dagegen ist die Zahlung vom
31. Dezember 2013 nicht zu beachten, da die hierfir von der Beklagten als Be-
weis offerierte Quittung undatiert ist. Zudem blieb unbestritten, dass die Zahlung
die bereits berucksichtige Gegenforderung der Beklagten fur Mietkosten betrifft.
Die Kosten aus der Gegenforderung G.__ sind im unbestrittenen Umfang zu
bertcksichtigen (CHF 47'664.90, davon CHF 2'066.75 als Kapitalrickzahlung).

1.5. Unter Berucksichtigung der unbestrittenen Zahlungen leistete die Beklagte
insgesamt CHF 382'566.75 an Kapitalrickzahlungen. Der vertraglich geschuldete
Zins belauft sich auf insgesamt CHF 117'178.90. Hiervon bezahlte die Beklagte
CHF 81'598.15. Die offene Restschuld der Beklagten belauft sich damit per
31. Dezember 2015 (Ende der Laufzeit des Darlehens) auf CHF 553'014.—
(CHF 900'000.— + CHF 117'178.90 ./. CHF 382'566.75 ./. CHF 81'598.15). Nach-
dem die Beklagte nachtraglich weitere CHF 77'000.— bezahlt hat, ist eine Gesamt-

forderung von CHF 476'014.— ausgewiesen.

2. Fazit

Die Beklagte ist zu verpflichten, dem Klager CHF 476'014.— zzgl. Zins zu 5% auf
516'014.— vom 1. Januar 2016 bis am 24. August 2016 und zu 5% auf
CHF 476'014.— seit 25. August 2016. Im Mehrbetrag ist die Klage abzuweisen.
Ausfuhrungen zu den Eventualstandpunkten des Klagers (Rechtsbegehren Ziffern

2 und 3) erubrigen sich.

IV. Kosten- und Entschadigungsfolgen

A. Gerichtskosten

1. Die Hoéhe der Gerichtskosten bestimmt in erster Linie nach dem Streitwert
(vgl. Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG und § 2 Abs. 1 lit. a GebV OG); er bil-
det die Basis zur Berechnung der Grundgebuhr (§ 4 Abs. 1 GebV OG). Der
Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt; Zinsen, Kosten und Eventu-

albegehren sind nicht hinzuzurechnen (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Er betragt vorliegend
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CHF 514'031.55 (act. 1 S. 2). Die Grundgebuhr betragt damit rund CHF 21'000.-.
Die Komplexitat des Falls rechtfertigt eine Erhdhung der Gerichtsgebuhr um 2/5
auf rund CHF 30'000.— (§ 2 Abs. 1 lit. b und lit. c und Art. 4 Abs. 2 GebV OG).

2.  Der Klager obsiegt zu rund 9/10. Die Kosten sind ihm daher zu 1/10 und der
Beklagten zu 9/10 aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Sie sind mit dem vom Kila-
ger geleisteten Kostenvorschusses (CHF 21'000.—) zu verrechnen. Der Fehlbe-
trag (CHF 9'000.-) ist von der Beklagten nachzufordern (Art. 111 Abs. 1 ZPO).
Fur die Differenz zwischen auferlegten Kosten und geleistetem Vorschuss
(CHF 18'000.-) ist dem Klager das Ruckgriffsrecht auf die Beklagte einzuraumen
(Art. 111 Abs. 2 ZPO).

B. Parteientschadigung

Die Hohe der Parteientschadigung richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert
bzw. nach dem Streitinteresse (vgl. Art. 96 ZPO i.V.m. §48 Abs. 1 lit. ¢ und
Abs. 2 AnwG ZH; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Zur Grundgebiuhr kommt ein Zu-
schlag fur die zweite Rechtsschrift, fur den Klager zusatzlich fur die Stellungnah-
me zu den Dupliknoven, hinzu (§ 11 Abs. 1 f. AnwGebV). Beim Streitwert von
CHF 514'031.55 betragt eine volle Parteientschadigung CHF 32'000.— fur den
Klager und CHF 30'000.— fur die Beklagte. Nachdem der Klager zu 1/10 unter-
liegt, hat die Beklagte dem Klager eine Parteientschadigung von rund
CHF 26'000.— zzgl. MwSt. zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 ZPO).

Das Handelsqgericht erkennt:

1.  Die Beklagte wird verpflichtet, dem Klager CHF 476'014.—, zzgl. Zins zu 5%
auf 516'014.— vom 1. Januar 2016 bis am 24. August 2016 und zu 5% auf
CHF 476'014.— seit 25. August 2016 zu bezahlen.

Im Mehrbetrag wird die Klage abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf CHF 30'000.—.
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3. Die Kosten werden dem Klager zu 1/10 und der Beklagten zu 9/10 auferlegt.
Sie werden, soweit erhaltlich, aus dem Kostenvorschuss des Klagers bezo-
gen. Der Fehlbetrag (CHF 9'000.—) wird von der Beklagten nachgefordert. Im
Umfang von CHF 18'000.— wird dem Klager das Ruckgriffsrecht auf die Be-

klagte eingeraumt.

4. Die Beklagte wird verpflichtet, dem Klager eine Parteientschadigung von
CHF 26'000.— zzgl. 7.7% MwSt. zu bezahlen.

5.  Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Klager unter Beilage eines
Doppels von act. 34 und an die Beklagte unter Beilage eines Doppels von
act. 33.

6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes Uber das Bundesgericht (BGG). Der Streit-
wert betragt CHF 514'031.55.

Zurich, 22. Juli 2020
Handelsgericht des Kantons Zurich

Vorsitzender: Gerichtsschreiber:

Roland Schmid Rudolf Hug
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	2.2. Die Beklagte macht geltend, die Parteien hätten am 16. Februar 2013 die Reduktion des Darlehensbetrages auf CHF 555'000.– vereinbart, indem alle Zahlungen seit Darlehensbeginn an die Restschuld angerechnet worden seien. Hintergrund sei gewesen, d...

	3. Rechtliches
	4. Würdigung
	4.1. Als Unterzeichner der Bestätigung vom 16. Februar 2013 ist der Kläger aufgeführt (act. 3/20). Der Kläger muss sich diesen Schuldenerlass aber nur entgegenhalten lassen (vgl. Art. 115 OR), wenn er der tatsächliche Urheber ist. Der Schuldenerlass b...
	4.2. Zwar trifft es zu, dass die Barzahlung durch die Beklagte an den Kläger am 20. März 2013 der Höhe von CHF 34'000.– bei einer Valuta von CHF 850'000.– rechnerisch einem Jahreszins von 4% entsprach. Ob es sich tatsächlich um eine Zinszahlung war, k...
	4.3. Die Nichtberücksichtigung der Bestätigung vom 16. Februar 2013 in der Aufstellung vom 13. November 2014 steht zudem im Widerspruch zur Behauptung der Beklagten, die Bestätigung habe das Darlehensverhältnis noviert (act. 26 Rz. 8, 25). Läge eine N...
	4.4. Gemäss der Beklagten liegt die Reduktion des Darlehensbetrages auf CHF 555'000.– in der Anrechnung aller Zahlungen "seit Darlehensbeginn" begründet (act. 11 Rz. 3; act. 26 Rz. 2). Unklar ist, welcher Zeitpunkt die Beklagte als "Darlehensbeginn" e...
	4.4.1. Wäre der 1. Januar 2008 der massgebliche Darlehensbeginn gewesen, wären nach Auffassung der Beklagten alle Zahlungen vom 1. Januar 2008 bis zum 16. Februar 2013 als Kapitalrückzahlungen zu berücksichtigen. Die Beklagte leistete in diesem Zeitra...
	4.4.2. Würde vom 1. Januar 2012 als Zeitpunkt für den Darlehensbeginn ausgegangen, ergäbe sich folgende Rechnung: Die Beklagte leistete gemäss eigener Aufstellung vom 1. Januar 2012 bis zum 16. Februar 2013 CHF 86'000.– an Zinsen und Kapitalrückzahlun...
	4.5. Die Beklagte erläutert die Umstände, die zur Bestätigung vom 16. Februar 2013 geführt haben sollen, nicht schlüssig. Sie erklärt nicht, weshalb der Kläger aufgrund des Umstandes, dass F._____ seine Miete nicht bezahlte, knapp 13 Monate nach Vertr...
	4.6. Die Beklagte hat auch die näheren Umstände im Zusammenhang mit dem Abschluss der Bestätigung vom 16. Februar 2013 nicht hinreichend dargelegt. Insbesondere hat sie nicht ausgeführt, wo und in wessen Gegenwart der Kläger die Bestätigung unterzeich...
	4.7. Da die Bestätigung vom 16. Februar 2013 unbeachtlich ist, erübrigen sich Ausführungen zur Behauptung der Beklagten, das Darlehensverhältnis sei durch Unterzeichnung derselben noviert worden (vgl. act. 26 Rz. 8). Demzufolge bleibt der Darlehensbet...

	E. Anrechenbare Zahlungen der Beklagten
	1. Unbestrittener Sachverhalt
	1.1. Zwischen dem 24. Januar 2012 und 31. Dezember 2015 leisteten die Beklagte sowie die K._____ AG und E._____ je für die Beklagte diverse Zahlungen (act. 1 Rz. 26; act. 11 Rz. 26). Unbestritten sind Kapitalrückzahlungen über CHF 330'500.– (CHF 293'0...
	1.2. Am 20. März 2013 unterschrieb der Kläger wie erwähnt auf Verlangen von D._____ eine Quittung über CHF 50'000.–. Nach Übergabe der Quittung übergab D._____ dem Kläger ein Couvert, welches aber nicht die quittierten CHF 50'000.–, sondern nur CHF 34...

	2. Zahlung vom 20. März 2013
	2.1. Der Kläger behauptet, bei den übergebenen CHF 34'000.– handle es sich um eine Zinszahlung; er habe gleichentags schriftlich festgehalten, dass er das Geld für Zinsen erhalten habe (act. 1 Rz. 39; act. 23 Rz. 34). CHF 34'000.– hätten exakt einem J...
	2.2. Die Beklagte bestreitet das Vorliegen einer Vereinbarung zwischen den Parteien hinsichtlich der Übernahme der Schreinerkosten durch D._____. Sie habe die Rechnung des Schreiners (CHF 16'000.–) für den Kläger bzw. den von ihm erteilten Auftrag bez...
	2.3. Der Kläger anerkannte die Verrechnung mit den von der Beklagten für ihn bezahlten Schreinerkosten (act. 1 Rz. 39). Mit der Abgabe der Verrechnungserklärung hat D._____ für die Beklagte ein unwiderrufliches Gestaltungsrecht ausgeübt. Damit ist die...
	2.4. Offen ist, ob diese CHF 50'000.– als Zins- oder Kapitalrückzahlung zu berücksichtigen sind. Die Quittung vom 20. März 2013 hält folgendes fest: "50'000.– sfr in Bar erhalten zu haben bestätigt: A._____ [Unterschrift]" (act. 3/13c und act. 12/22)....
	2.5. Liegt keine anderslautende Vereinbarung vor, ist eine Teilzahlung insoweit auf das Kapital anzurechnen, als der Schuldner nicht mit Zinsen im Rückstand ist (Art. 85 Abs. 1 OR). Eine abweichende Vereinbarung macht der Kläger nicht geltend. Damit i...
	2.6. Die übrigen Vorbringen des Klägers verfangen nicht. Es ist zwar zutreffend, dass die Darlehensvaluta am 20. März 2013 CHF 850'000.– betrug und die ausbezahlten CHF 34'000.– einem Jahreszins von 4% auf diese Valuta entsprechen. Dieser Umstand alle...

	3. Zahlung vom 31. Dezember 2013
	3.1. Die Beklagte behauptet unter Hinweis auf eine Quittung über CHF 50'000.– (act. 12/23), der Kläger müsse sich per 31. Dezember 2013 eine Zahlung im quittierten Umfang anrechnen lassen (vgl. act. 11 S. 7, 9).
	3.2. Der Kläger wendet ein, die von der Beklagten als Beweis offerierte Quittung sei undatiert und betreffe keine Zahlung per 31. Dezember 2013, sondern eine Gegenforderung der Beklagten über CHF 37'500.– per 1. April 2013 für verrechnete Mietschulden...
	3.3. Es ist zutreffend, dass die von der Beklagten als Beweis offerierte Quittung undatiert ist (act. 3/12c = act. 12/23). Mangels Datumsangabe taugt die Quittung daher nicht dazu, eine Zahlung am 31. Dezember 2013 zu beweisen. Die Beklagte macht kein...

	4. Anrechnung der Kosten Haus G._____
	4.1. Die Beklagte behauptet, sie habe dem Kläger eine Zusammenstellung aller Kosten im Zusammenhang mit der Liegenschaft in G._____ unterbreitet, die sie vorfinanziert habe. Diese Kosten würden CHF 127'664.90 betragen. Davon habe sie CHF 80'000.– dem ...
	4.2. Der Kläger bestreitet die Gegenforderung "G._____", namentlich die Barzahlungen. Er habe die ihm am 13. November 2014 vorgelegte Abrechnung nicht akzeptiert (act. 1 Rz. 48). Er erklärt aber gleichzeitig, er halte an Rz. 39 f. der Klage fest, wo e...
	4.3. Gemäss der Zusammenstellung der Beklagten besteht ihre Gegenforderung aus 16 Positionen. Jeder Position ist ein Datum, ein Betrag und eine Bezeichnung zugeordnet (act. 11 S. 8 f.). Vier Positionen über total CHF 80'000.– sind mit "Bar gegeben (ke...
	4.4. Nach Abzug von CHF 28'048.45 verbleiben CHF 19'616.45 (CHF 47'664.90 ./. CHF 28'048.45). Der Kläger behauptet, die Gegenforderung "G._____" sei in diesem Umfang (CHF 19'616.45) durch eigene Forderungen verrechnungsweise getilgt worden (act. 1 Rz....
	4.5. Nachdem der Betrag von CHF 28'048.45 per 8. November 2014 anzurechnen ist, gilt dies auch für den verbleibenden Betrag von CHF 19'616.45, welcher Teil derselben Forderung ist. Die Parteien machen keine Angaben dazu, ob die Anrechnung an die Zinse...
	4.6. Die strittigen Barübergaben von insgesamt CHF 80'000.– sind dagegen nicht zu berücksichtigen. Die Beklagte hat die näheren Umstände der angeblichen Barübergaben nicht hinreichend dargelegt. Die Beklagte macht namentlich keine präzisen Ausführunge...

	F. Abrechnungsübersicht
	1. Kapitalschuld per 31. Dezember 2015
	2. Offene Zinsen per 31. Dezember 2015
	2.1. Im Darlehensvertrag vom 24. Januar 2012 vereinbarten die Parteien während der Laufzeit des Darlehens einen halbjährlich zahlbaren Zins von 4 % (act. 1 Rz. 22; act. 11 S. 6; vgl. act. 3/3). Der Kläger errechnet damit eine Zinsforderung von CHF 119...
	2.2. Die Zinsrechnung des Klägers ist unrichtig, da er die Zahlung bzw. Anrechnung von CHF 50'000.– vom 20. März 2013 und die anteilige Anrechnung der Gegenforderung "G._____" (CHF 2'066.75) nicht als Kapitalrückzahlungen berücksichtigt hat. Unter Ber...

	3. Zahlungen und Verzugszinsen nach dem 31. Dezember 2015
	3.1. Der Kläger behauptet, die Beklagte sei seit Ablauf des 31. Dezember 2015 im Verzug. Ausserdem habe er die Beklagte vor Fälligkeit gemahnt. Er verlange aber keinen Verzugszins für CHF 37'000.– (vom 1. Januar 2016 bis 24. August 2016) und für CHF 4...
	3.2. Da das Darlehen unbestritten ein befristetes war, kam die Beklagte mit Ablauf des 31. Dezember 2015 ohne weiteres in Verzug (Art. 102 Abs. 2 OR). Gleich verhält es sich mit den Zinsen, da diese halbjährlich per 30. Juni und 31. Dezember zahlbar w...
	3.3. Die Gesamtforderung betrug am 31. Dezember 2015 CHF 553'014.– (CHF 517'433.25 [Kapitalschuld] + CHF 35'580.75 [Zinsen]). Nach Abzug der späteren Zahlungen (CHF 77'000.–, davon CHF 40'000.– nach Gutheissung der Teilklage) beträgt die offene Gesamt...

	G. Zusammenfassung und Fazit
	1. Zusammenfassung
	1.1. Die Parteien schlossen am 24. Januar 2012 einen schriftlichen Darlehensvertrag ab. Der Kläger verpflichtete sich, der Beklagten die zuvor ausbezahlten CHF 900'000.– vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2015 zu einem halbjährlich zahlbaren Zins...
	1.2. Die vom Kläger am 13. November 2014 unterzeichnete Quittung erfolgte aufgrund einer absichtlichen Täuschung durch die Beklagte, weshalb die darin enthaltene Reduktion der Kapitalschuld auf CHF 200'000.– unwirksam ist.
	1.3. Sodann konnte die Beklagte nicht nachweisen, dass eine angebliche Bestätigung des Klägers vom 16. Februar 2014, worin er die damals offene Darlehensschuld auf CHF 555'000.– haben soll, tatsächlich von ihm und an diesem Datum unterzeichnet worden ...
	1.4. Hinsichtlich der drei strittigen Zahlungen hat sich ergeben, dass die Zahlung vom 20. März 2013 gänzlich an die Kapitalschuld anzurechnen ist. Dem Kläger ist namentlich der Nachweis nicht gelungen, dass er mit der Beklagten eine Vereinbarung abge...
	1.5. Unter Berücksichtigung der unbestrittenen Zahlungen leistete die Beklagte insgesamt CHF 382'566.75 an Kapitalrückzahlungen. Der vertraglich geschuldete Zins beläuft sich auf insgesamt CHF 117'178.90. Hiervon bezahlte die Beklagte CHF 81'598.15. D...

	2. Fazit
	IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen
	A. Gerichtskosten
	B. Parteientschädigung
	Die Höhe der Parteientschädigung richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem Streitinteresse (vgl. Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 AnwG ZH; § 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Zur Grundgebühr kommt ein Zuschlag für die zwei...

	Das Handelsgericht erkennt:
	1. Die Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger CHF 476'014.–, zzgl. Zins zu 5% auf 516'014.– vom 1. Januar 2016 bis am 24. August 2016 und zu 5% auf CHF 476'014.– seit 25. August 2016 zu bezahlen.
	2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 30'000.–.
	3. Die Kosten werden dem Kläger zu 1/10 und der Beklagten zu 9/10 auferlegt. Sie werden, soweit erhältlich, aus dem Kostenvorschuss des Klägers bezogen. Der Fehlbetrag (CHF 9'000.–) wird von der Beklagten nachgefordert. Im Umfang von CHF 18'000.– wird...
	4. Die Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger eine Parteientschädigung von CHF 26'000.– zzgl. 7.7% MwSt. zu bezahlen.
	5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Kläger unter Beilage eines Doppels von act. 34 und an die Beklagte unter Beilage eines Doppels von act. 33.
	6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff...

